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Redakteur Dr. Schadeberg.

Halle, Donnerstag den 15. März
Hierzu eine Beilage.

Deutſchlanud.
Halle, d. 14. Maärz. Mit der Bildung großer National

einheiten und gleichzeitig mit dem Streben nach politiſcher Na
tionalOrganiſation iſt bei allen großen und meiſt kultivirten
Völkern der Erde das Streben nach politiſch- ökonomiſcher Ein
heit, als dem wirkſamſten Mittel Macht und Große zu erwer-
ben, Hand in Hand gegangen. Jn Folge dieſes inſtinktartigen
Strebens haben ſie ihren auswärtigen Handel, ihre Schifffahrt,
ihre Seemacht und ihre geſammten Manufakturkrafte unermeß-
lich gehoben. Deutſchland vernachläſſigte in Folge ſeiner bei-
ſpielloſen Zerriſſenheit alle dieſe großen nationalen Starkungs-
mittel. Es ſteht darum allen übrigen großen und kultivirten
Nationen an Macht und Reichthum nach.

Dieſe Erfahrungsſaätze theilten wir in einem der letzten Ar-
tikel mit. Heute ſei der Verſuch geſtattet, die angedeuteten Re-
ſultate durch die Geſchichte als wahr nachzuweiſen. Auch hier
dürfte die Geſchichte Fingerzeige geben, worauf die gegenwärtige
Reformbewegung zu richten ſei, wenn eine Organiſation von
Erfolg und Beſtand für Deutſchland ermoöglicht werden ſoll.
Scheuen wir uns nicht, die Vergangenheit um Rath zu fragen
für unſre Gegenwart. Die Tage der Vater ſind nie ſo arm
geweſen, daß ſie den Söhnen nicht ein Erbtheil hinterlaſſen
hätten und nur die laächerlichſte Bornirtheit kann es wagen,
Hand an die Geſchichte zu legen und zu glauben, ſie ſelbſt,
dieſe Bornirtheit, ſei berufen, die ſchweren Wirren unſrer Tage
zu löſen. Die Geſchicke der Völker hat die Vorſehung aber fä-
higern Händen anvertraut, als die ſind, die nur Spreu ſäen
und Stoppeln erndten.

Beim Erwachen der Kultur in Europa fand ſie nur Feu-
dalreiche, die Oberherren überall in unaufhörlichem Kampfe mit
ihren Vaſallen, nur hin und wieder ein freies Gemeinweſen,
entſprungen aus Ueberreſten der alten Kultur, und aufſtrebend
unter dem Schutze und den Privilegien des Köönigthums, ſonſt
überall nur Herren und Knechte. Nirgends die civiliſirenden
Elemente namentlich eine elende Landkultur, keine Manufaktu-
ren, kein großer Handel. Von der Munizipalfreiheit erzeugt
und erzogen, wurden die mühſam ſich emporringenden Civiliſa-
tions Elemente der Völker wiederum Erzeuger und Ernahrer
der Munizipalfreiheit und bald ſehen wir ſie hochaufſtreben in

Reichthum und Macht, inmitten der feudalen Sklaverei und der
Volksarmuth. Wahrend des Kampfes der Koönige mit den
Feudalherren war an eine politiſche, an eine ökonomiſche Einheit
nicht zu denken. Um ſo kraftiger entwickelte ſich dagegen die
municipale politiſch-ökonomiſche Organiſation, namlich die Zunft,
Handels und Schifffahrtsordnungen. Jn ihnen gewahren wir
die erſte Vereinigung der boöhern politiſchen Zwecke mit den
ökonomiſchen. Die Zunftordnung, in dem kaſtenartigen Ab
grenzen der Stande wurzelnd, war nichts anderes, als, ähnlich
den politiſchen Vorrechten der ſtaatsrechtlichen Stände, ein öko
nomiſches Vorrecht, dem eignen Bürger verliehen gegen die
Fremden und gegen die übergroße Konkurrenz; ſie war die
„Mannesnahrung“ oder der Sold fur diejenigen, denen die
Vertheidigung des Gemeinweſens oblag. Ueberall in den Städ
ten durch dieſe Ordnungen beſchränkt, war der Handel von
Land zu Land frei. Das war die Zeit des freien Zwiſchenhan-
dels, in welcher ein Fiſcherdorf zur erſten Welthandelsmacht ſich
emporzuſchwingen vermochte. Erſt aus dem Siege des Koönig
thums über die Feudalherrſchaft erwuchs die politiſche National
einheit und aus dieſer tie politiſch ökonomiſche Einheit. Wie
Handel und Manufakturen Reichthümer, wie Reichthümer Macht
gebaren, hatten die Könige von den Städten gelernt ſie wur
den aus Beſchützern Neider daher die Ausdehnung der re-
ſtriktiven Gewerbspolitik vom Stadtgebiet auf das Nationalge
biet, zum Nachtheil fremder Gewerbsmunizipalitäten. Wie die
Ausfuhren durch die Einfuhren ſich wechſelſeitig bedingen und
beide dem Schiffsboden folgen, hatte man von den ſeefahrenden
Munizipalitäten gelernt daher die reſtriktive Schiffſahrtspo
litik. Wie die Verbreitung der Manufakturen über das ganze
Nationalgebiet den innern Ackerbau emporbringe, wie der Flor
des Ackerbaues wiederum eine große Nachfrage nach einheimi
ſchen Manufakturwaaren und nach ausländiſchen Konſumtions-
artikeln erzeuge, und wie der Flor der Manufakturen ſelbſt
nicht allein die Nachfrage nach fremden Rohſtoffen und nach
den Erzeugniſſen fremder Zonen vermehre, ſondern auch die
meiſten Werthe zur Ausfuhr liefere, wie folglich die durch die
reſtriktive Handelspolitik vereinigten Kräfte der einheimiſchen
Manufakturen und des einheimiſchen Ackerbaues auf die Ver
mehrung der Einfuhr und Ausfuhr wirke, und wie durch die
reſtriktive Schifffahrtspolitik nicht allein der direkte Handel be



fördert, ſondern auch die Seemacht der Nation gehoben und
wie ſie dadurch befähigt werde, in entfernten Ländern Kolonieen
anzulegen dies alles und noch vielmehr hatte eigne und
fremde Erfahrung gelehrt.

Indeſſen haben die Nationen mit verſchiedenem Erfolge
ihre politiſche und ökonomiſche Einheit erſtrebt. Spanien wo
es dem Koöönigthum zuerſt gelang, die Provinzen unter einer
Nationalkrone zu vereinigen, Spanien, das zuerſt durch ſeine
reſtriktive Gewerbspolitik dahin ſtrebte, die reichſte und mach-
tigſte Handelsmunicipalität zu entthronen, Spanien, welches
Elemente der Handels und Gewerbsgroöße und der Civiliſa
tion genug beſaß, um der Welt zuerſt das große Beiſpiel
einer nach allen Theilen vollkommenen Nationalitat zu geben,
Spanien hatte zwar den erſten Verſuch dazu gemacht, auch hatte
es ſich bereits zur erſten See und Handelsmacht emporge-
ſchwungen und gleichzeitig mit Portugal unermeßliche Kolonial
reiche gegrundet. Allein zurückgeblieben in ſeiner politiſchen
Ausbildung und zurückgeworfen in ſeiner moraliſchen und in-
tellektuellen Entwickelung ſank es unter der Laſt des Des-
potismus und Fanatismus bald wiederum tief unter alle
andern großen Nationalitäten herab, und wenn es ſich auch bis
jetzt im Beſitz aller materiellen Elemente der Große und Macht
erhalten hat, ſo wird es ſich doch nur in dem Maße wiederum
zu erheben vermögen, in welchem es ihm gelingen wird, ſich von
ſeinem tiefen moraliſchen und politiſchen Elend wieder zu erho-
len. Jn Frankreich waren vor Richelieu verſchiedene Verſuche
zu einer nationalen ökonomiſchen Einheit und zu einer nationa-
len Gewerbs- und Handelspolitik gemacht worden, aber vor der
totalen Niederlage der großen Vaſallen war alles vergeblich.
Wo viele Herren gebieten, iſtkräftige Einheit ſchwer,
wenn nicht unmöglich. Die Vielherrſchaft, das
Vielregieren, das Zerklüften und Zerreißen läßt
keine nationale Einheit von Kraft und Beſtand
aufkommen. Nach Richelieu wiederholte Colbert den Ver-
ſuch auf kraftigere Weiſe und mit ungleich größerem Erfolg als
irgend einer ſeiner Vorganger, aber kaum hatte er die Augen
geſchloſſen, als der Despotismus ſein Werk der ökonomiſchen
Einheit wiederum in Trummer ſchlug. Es konnte nur gelingen
nach Maßgabe als Frankreich zu einer beſſern politiſchen Orga-
niſation gelangte, zu Anfang unter dem Konſulat und dem
Kaiſerreich, beſſer oder unter der Reſtauration und der Julire-
gierung, welche aber in unſeliger Verkennung des Zeitalters das,
was nie das letzte Prinzip der Staatspolitik ſein darf die
Intereſſen zum Regierungsprinzip machten und dadurch ſich
ſelbſt ihr Grab gruben. Aber von dieſem Fehler der Dyna-
ſtenpolitik hat Frankreich unermeßliche Vortheile gezogen. Frank
reich hat gezeigt, was ein großes Volk, ausgeruſtet mit allen
Attributen einer wohlorganiſirten und vereinigten Nationalitaät
vermittelſt einer kraftigen, ſogar in mancher Hinſicht übertriebe-
nen, nationalen Reſtriktiv- Handelspolitik im Laufe eines Men-
ſchenalters zu leiſten vermag. Aus einer armen, okonomiſch zer-
rütteten und bis zum Tode ermatteten Nation gelangte Frank
reich in kurzer Zeit zu großer Macht und großem Reichthum.
Man vergleiche jetzt das einſt ſo gewaltige Spanien mit dem
einſt ſo armen Frankreich welch' ein Umſchwung der Ver-
haältniſſe? Und woher dieſer Umſchwung

Dagegen vergleiche man England mit Frankreich, wie weit
ſteht jenes dieſem voran? Wie geringfügig war der Unterſchied
noch zur Zeit Heinrich VIII.? Nach dem Aufhoören der innern
Befehdungen zwiſchen der weißen und rothen Roſe und der
Landkriege gegen Frankreich, war es dem Koöönigthume lange vor
Frankreich gelungen, den Feudaladel zu zähmen und im Beſitze
der errungenen politiſchen und ökonomiſchen Einheit eine natio-
nale Gewerbs- und Handelspolitik zu begründen, zu der die

Regenten früherer Jahrhunderte ſchon Einleitungen getroffen hat
ten. Jahrhunderte lang erfolgte England ungeſtört von Außen
unter den despotiſchen Königen wie unter der Diktatur des Protek-
torats, unter dem reſtaurirten Haus Stuart wie unter dem Haus
Hannover immer nur Ein Ziel, die induſtrielle, die kommerzielle und
die maritime Suprematie und immer nur ein und daſſelbe Mittel
war es, wodurch es ſeine Zwecke zu erreichen ſtrebte, die durch
die politiſche Einheit und ökonomiſche Selbſtſtändigkeit gebote
ne reſtriktive Gewerbs-, Handels und Schifffahrtspolitik. Durch
ſie brachte es ſeine Gewerbe empor zum Nachtheil anderer Na
tionen, namentlich der Deutſchen vermittelſt ſeiner Manufaktur
produktion beutete es die ſpaniſchen und portugieſiſchen Kolo
nieen aus, brachte es ſeine innern Produktivkraäfte und ſeinen
auswärtigen Handel, ſeine Schifffahrt und ſeine Seemacht em
por, ward es in den Stand geſetzt, ſeine Navigationsakte zu
erlaſſen und zu ſchutzen, dadurch der hollandiſchen See- und
Handelsmacht den Todesſtreich zu verſetzen, die reichſten Kolo
nieen zu erwerben, und ſich in Macht und Reichthum über alle
Nationen der Erde zu erheben.

Und nun Deutſchland. Welche Lage, welche Meere, welche
Küſten, welche Ströme, welche Bevoölkerung, welche Macht-
elemente im ganzen Lande! O, was iſt Deutſchland gegenwär-
tig, Frankreich, England gegenuber! Und wie war es noch vor
wenigen Jahrhunderten! Und was ſind die Urſachen dieſer uner-
meßlichen Veränderung? Jhr, denen die Geſchicke der Voölker
anvertraut ſind gebt Rechenſchaft, gewiſſenhafte, ſtrenge Re-
chenſchaft, wo iſt die Macht, die Große des deutſchen Volkes
geblieben, wo habt Jhr den Euch anvertrauten Schatz der na
tionalen Einheit und Stärke verſcharrt? Wie? Kann irgend ein
einſichtsvoller und unparteiiſcher Politiker ſagen, die Deutſchen
als Jndividuen ſeien an allgemeiner Bildung, an Unterneh
mungs- und Erfindungsgeiſt, an Fleiß und Sparſamkeit, an
Geſchick und Kenntniſſen ſo unermeßlich weit hinter den Eng-
ländern als Jndividuen zurückgeblieben, wie die deutſche Nation
an Macht und Reichthum und an induſtrieller, kommerzieller
und maritimer Ausbildung hinter der engliſchen Nationalitat
zurückgeblieben iſt? Wer mag es leugnen, die Deutſchen ſeien
zur Zeit, da die Engländer ihre politiſche Nationalorganiſation
noch nicht errungen, ihre politiſch-ökonomiſche Einheit noch nicht aus
gebildet, ihre nationale Handelspolitik noch nicht gegründet hatten,
als Nation den Englandern nicht ebenſo weit in Gewerbe, Han-
del, Schifffahrt, Reichthum, Macht und politiſcher Große vor
aus geweſen als jetzt die Engländer den Deutſchen voraus ſind
Jhr Piloten der deutſchen Staaten, ihr Träger der deutſchen
Nationalitaät, ſind Euch allein die Urſachen des Verfalles Deutſch
lands verborgen geblieben? Und wenn dieſe Urſachen nicht zu
verkennen ſind, wenn die Geſchichte der Vergangenheit und die
Zuſtände der Gegenwart mit geſtrecktem Finger unverrückt auf
die Brandwunde zeigen die den deutſchen Nationalkoörper zu
verzehren droht welche Bloödigkeit wird bei uns Deutſchen
als Nation vorausgeſetzt, wenn man uns zumuthet, wir ſollen
jetzt jetzt eben da wir, ſeitdem es ausgebildete und verei-
nigte Nationalitaäten giebt, zum erſten Male in den Stand ge-
ſetzt ſind unſre politiſche Nationaleinheit und die ökonomiſche
Reorganiſation aller werbenden, kommerziellen und maritimen
Kräfte der Nation zu ergreifen, um damit alles bisher Ver-
ſaumte nachzuholen, alles bisher Verlorene wieder zu gewinnen
und der Welt zu zeigen, wer und was wir ſind wir ſollen
jetzt um dreier Fürſten willen, die ihre Kronen im Dienſte und
aus den Handen eines Uſurpators, des deutſchen Erbfeindes,
empfangen haben um der herrſchbegierigen Souverainitat
dieſer erbettelten und dem deutſchen Volke in der Zeit der
Schmach und des Verraths aufgedrungenen Koönigskronen wil-
len ſollen wir unſere ganze nationale Zukunft aufs Spiel ſetzen
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und gleich dem Hunde in der Fabel das ſolide Stuck Fleiſch
fahren zu laſſen, um nach ſeinen Schatten zu haſchen? Wir
kegen die Feder aus der Hand, um nicht ein Wort auszuſpre-
chen, das, ſo leidenſchaftlich hart es klingt, doch noch nicht ſtark
genug erſcheinen dürfte, die uns gemachte Zumuthung treffend
zu bezeichnen.

Berlin, d. 14. Marz. Se. Durchlaucht der Fürſt Au-
guſt von Sulkowski iſt nach Reiſen von hier abgoereiſt.

Bei der heute angefangenen Ziehung der 2ten Klaſſe 99ſter Königli-
cher Klaſſen Lotterie fielen 2 Gewinne zu 2000 Rthlr. auf Nr. 697 und
62,121; 2 Gewinne zu 1000 Rthlr. auf Nr. 22,594 und 82,966; 1 Ge-
winn von 200 Rthlr. fiel auf Nr. 20,508, und 4 Gewinne zu 100 Rthlr.
fielen auf Nr. 9191. 31,255. 54,169 und 74,095. Berlin, den 13. März
1849. S Königliche General-Lotterie-Direction.Der öſterreichiſche Bevollmachtigte am berliner Hofe,
Ritter Prokeſch von Oſten, iſt hier angekommen.

Nach Schleswig-Holſtein ſind beſtimmt: das 10. und
5. Jnfanterie-Regiment, das 9. und 11. Huſarenregiment
und die erforderlichen Batterien der 1., 3. und 7. Brigade.

Die Nachricht der A. Z. C. daß im Miniſter- Rath be
ſchloſſen ſei, die 86 wiedergewählten ſogenannten Steuer-
weigerer ſo raſch als möglich durch Eröffnung der Unter
ſuchung gegen dieſelben aus der Kammer zu entfernen iſt völ
lig unwahr. Eben ſo wenig denkt das Kammergericht daran,
die Unterſuchung gegen dieſe 86 Abgeordnete mit beſonderer
Lebhaftigkeit zu betreiben. Das einzige Wahre an der Sache
iſt, daß der Staats Anwalt eine Vorunterſuchung geführt hat,
um zu ermitteln, welche Thätigkeit einzelne Abgeordnete außer
halb der Nationalverſammlung angewendet haben, um den
nicht einmal formell zur Guültigkeit gelangten ſogenannten
Steuerverweigerungs Beſchluß zur Ausführung zu bringen,
und daß in Folge dieſer Vorunterſuchung der Staats-Anwalt
jetzt bei der Anklagekammer des Kammergerichts darauf ange-
tragen hat, etwa 8 bis 10 Abgeordnete in den Anklagezuſtand
zu verſetzen. Das Kammergericht ſelbſt hat bisher mit der gan-
zen Angelegenheit noch nichts zu thun gehabt. (V. Z3.)

Aus dem Miniſterium der geiſtlichen Angelegenheiten geht
uns die Mittheilung zu, daß die durch die Spenerſche und
die Schleſiſche Zeitung verbreitete Nachricht: „Daß der
Biſchof von Kulm einen Hirtenbrief erlaſſen habe, worin er
der geſammten Geiſtlichkeit ſeines Sprengels zur ſtrengſten Pflicht
gemacht, ſowohl in den Kammern, als in den Gemeinde Ver-
ſammlungen immer nur im Sinne der Regierung zu ſtimmen“,
auf völliger Unwahrheit beruhe. Der gedachte Biſchof hat amt-
lich erklärt, daß er einen ſolchen Hirtenbrief niemals erlaſſen

habe. (St. -A.)Die in mehreren Zeitungen neuerdings verbreitete Nach-
richt, daß das Juſtiz- Miniſterium die Ausführung der Verord-
nung vom 2. Januar d. J. über die anderweitige Einrichtung
der Gerichts Behörden oder die Einrichtung der Geſchworenen
gerichte ſuspendirt und den Obergerichten bereits die hierauf be-
zuüglichen Anweiſungen ertheilt habe, iſt, wie wir mitzutheilen
ermächtigt ſind völlig unbegründet. (St.-A.)

Stettin d. 12. März. Eins der größten Häuſer an
der Londoner Kornboörſe ſchreibt uns unterm 9. d. M: „Die
Friedensunterhandlungen in der Daäniſchen Angelegenheit ſind
ſuspendirt, und ſoviel wir erfahren koönnen, iſt wenig Ausſicht,
daß das Daäniſche Gouvernement in eine Verlangerung des
Waffenſtillſtandes willigen werde.“

Aus ſicherer Quelle können wir mittheilen daß das Kriegs-
Miniſterium in Folge der Kündigung des Waffenſtillſtandes
Seitens der Däniſchen Regierung kräftige Maßregeln zum
Schutze der Oſtſeeküſte getroffen hat: Zunächſt werden die 11
fertigen Kanonen-Schaluppen und Jollen durch Aushebung von
Seeleuten mit der kriegsmaßigen Stärke beſetzt. Die Corvette

Amazone wird mit 24pfd. Kanonen beſetzt und die vollſtändige
triegsmäßige Bemannung erhalten ferner werden 3 bis 4 Poſt
und Packet Dampfſchiffe kriegsmäßig ausgeruſtet, ebenſo die
dazu geeigneten Regierungs oder Privat Dampfſchiffe mit Ge
ſchützen beſetzt. Sobald die im Bau begriffenen KanonenScha
luppen in Stralſund, Wolgaſt, Ueckermuünde, Dammgarten,
Elbing c. (welche contractmäßig im Juni fertig ſein ſollen)
vom Stapel gelaufen, werden ſie ſofort nach Swinemünde ge
ſchickt. Die Bootsfuührerſtellen werden durch Handels Schiffs
Capitaine (als Seewehr-Offiziere) beſetzt, und die Mannſchaft
wird bereits jetzt ausgehoben, um bis dahin in der Handha-
bung der Waffen ausgebildet zu werden. Das ganze Flotillen
Geſchwader wird ſich in Swinemunde vereinigen und dann je
nach dem Bedürfniß detachirt werden. Privat-Oampfboote wer
den zum Bugſiren der Schaluppen herangezogen. Den Befehl
uber dieſes Flotillen Geſchwader hat der ſonſt mit Achtung er
wähnte Capitain- Lieutenant Schröder ubernommen, welcher bei
Antwerpen durch perſönlichen Muth und durch Umſicht ſich her
vorthat. Zum weiteren Schutze der Küſte werden wie im vo
rigen Jahre Truppen-Detachements an den erforderlichen Punk-
ten ſtationirt.

Hannover d. 9. März. Die „Hannov. Ztg. enthält
die nachſtehende Erklärung des Koöniglich hannoverſchen Bevoll-
machtigten bei der proviſoriſchen Centralgewalt:

„„Herr Miniſter Präſident!
Die Königlich hannoverſche Regierung hat in Jhrem Schreiben vom

28. Januar d. J. und den von Jhnen am folgenden Tage den verſammel-
ten Regierungs Bevollmächtigten gemachten Eröffnungen mit Befriedigung
einen Schritt begrüßt, der geeignet erſcheint, über das deutſche Verfaſſungs
werk eine ſolche Vereinbarung einzuleiten, wie ſie für den dauernden Be
ſtand jenes Werkes nach den ſchon früher ausgeſprochenen Anſichten der
Königlichen Regierung nicht entbehrt werden kann.

Sie hat ſich daher gern angelegen ſein laſſen, die amtlich mitgetheil-
ten bisherigen Verfaſſungsbeſchluſſe der National Verſammlung einer nä-
heren Prüfung zu dem Zwecke zu unterziehen, um darüber der Einladung
Sr. Kaiſerl. Hoheit des Reichsverweſers gemäß eine Erklärung abzugeben.

Bei dieſer Prüfung, deren Erledigung durch die bekannte Lage der
hannoverſchen Verhältniſſe einen nicht wohl zu vermeidenden Aufſchub er
litten hat, iſt die Kollektiv-Erklärung, zu welcher unter Vermittelung
Preußens eine Mehrzahl deutſcher Regierungen ſich vereinigt und deren
Bevollmächtigte am 23. v. M. dieſelbe unterzeichnet haben auf das auf
merkſamſte berückſichtigt worden. Die Königliche Regierung mußte ſich
dabei von der Anſicht leiten laſſen daß im Jntereſſe von Deutſchlands Ein
heit, ſo weit irgend möglich, eine Einſtimmigkeit der Beſchluſſe der ver
ſchiedenen Regierungen und zwar mit Hintanſetzung aller anderen Ruck
ſichten zu erſtreben ſei, als ſolcher, welche von den unabweislichen Be
durfniſſen des Einzelſtaats geboten, in gewiſſen Punkten eine Abweichung
unvermeidlich machen, eine Abweichung, die dann aber auch eine gebüh-
rende Beachtung zuverſichtlich finden wurde.

Außerdem hatte die Königliche Regierung bei dieſen Erwägungen die
jenigen Anſichten feſtgehalten, welche uber die deutſche Verfaſſungs- Ange-
legenheit in der an den Kaiſerlich öſterreichiſchen Geſandten Freiherrn
von Brenner, unter dem 13. v. M. gerichteten Jhnen, Herr Miniſter
Präſident, ſchon früher mitgetheilten Note ausgeſprochenen und ſchon da
mals als Richtſchnur für die von dem Unterzeichneten Namens der König-
lichen Regierung abzugebenden Erklarungen bezeichnet ſind.

Es hat der Königlichen Regierung zur hohen Befriedigung gereicht,
daß die ſorgfältigſte Prufung ihr den Beitritt zu allen weſentlichen Punt-
ten der Kollektiv- Erklärung vom 23. v. M. als unbedenklich erſchienen ließ.

Die einzige Ausnahme beſteht darin, daß nach der von der Königli-
chen Regierung gehegten, von dem Unterzeichneten in ſeinem Schreiben an
Sie, Herr Miniſter Praſident, vom 20. December v. J. naher entwickel
ten und in dem Schreiben des Königlichen Geſammt- Miniſteriums an die
Allgemeine Stände- Verſammlung vom 10. v. M., wovon ein Abdruck hier
angelegt iſt, in weſentlicher Uebereinſtimmung mit der durch öffentliche
Blatter bekannt gewordenen Note der Königlich preußiſchen Regierung an
den Grafen Knyphauſen vom 8. v. M. feſtgehaltenen Anſicht vor dem
Eintritte der erſten Beſtimmung des H. 52 eine weitere Verſtandigung auch
über den Jnhalt der Grundrechte annoch erforderlich iſt.

Jm Uebrigen hat der Unterzeichnete deshalb hierdurch unter wieder
holter Bezugnahme auf die angefuhrte Note vom 13. v. M. den Beitritt
der Königlichen Regierung zu den von Preußen und den mit dieſem uber-
einſtimmenden Regierungen in der angezogenen Hollektiv-Mote vom 23. v.
M. abgegebenen Erklarungen aurzuſprechen.
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Die fernere Kollektiv- Erklärung derſelben Regierungen vom 1. d. M.
über die Verfaſſungs Abſchnitte vom Reichstage, Reichsgerichte und Reichs
rathe lag bis zu dem Abgange der dem Unterzeichneten gewordenen Jn-
ſtruktionen der Königlichen Regierung nicht vor, und muß Namens der
ſelben der Unterzeichnete hierüber, ſo wie wegen der anderen in der Kol-
lektiv Erklärung vom 23. v. M. noch nicht behandelten Theile der Verfaſ-
ſung, die fernere Erklärung nebſt etwaigen Nachträgen zu der gegenwär-

tigen vorbehalten. u8 en We große Gewicht, welches, wie ſchon hervorgehoben, die Kö-

nigliche Regierung auf die thunlichſte Uebereinſtimmung ihrer Erklärungen
mit denen anderer deutſcher Regierungen legt, fie vermochte, ſich weſent
lich auf den, nur mit dem ausgeſprochenen Vorbehalte zu H. 52 verbun-
denen Beitritt zu der Kollektiv Note vom 23. v. M. zu beſchränken, ſo
konnte es doch nicht ausbleiben, daß bei einer ins Einzelne gehenden ſorg
ſamen Erwägung hin und wieder eine Abweichung von den in jener Note
niedergelegten Anſichten hervortrat. Der Unterzeichnete, welchem die in
den betreffenden Sitzungen des Königlichen Geſammt Miniſteriums aufge
nommenen Notata vorliegen, glaubte dieſe Jhnen, Herr Miniſter Präfi-
dent, ſo wie der National- Verſammlung und deren Verfaſſungs-Ausſchuſſe,
nicht vorenthalten zu ſollen.

Ohne einen weſentlichen Theil der Erklärung der Königlich hanno
verſchen Regierung zu bilden werden dieſe Notata, von denen der Unter
zeichnete in der Anlage einen Auszug zu überreichen ſich die Ehre giebt,
vielleicht geeignet ſein, bei der Erwägung anderer Erklärungen unter-
ſtützend oder auch Gegenſätze vermittelnd, benutzt zu werden.

Frankfurt a. M., den 7. März 1849.
Der Königlich hannoverſche Bevollmächtigte bei der proviſoriſchen

Central Gewalt für Deutſchland.
(gez.) Bothmer.

Auszug der Notat ades Königl. hannoverſchen Geſammt- Miniſteriums über
die Berathungen in Beziehung auf die deutſche Ver-

faſſungsſache.
Ohne auf eine nähere Erörterung der h. 1 4 eingehen zu wollen,

und die Bemerkungen der Kollektivnote über das Unvorgreifliche der zu
wählenden Benennung theilend, glaubt die Königliche Regierung mit Rück-
ſicht auf die von der deutſchen Bundes- Verſammlung unter dem 30. März
1848 beſchloſſene Umgeſtaltung der Bundes- Verfaſſung annehmen zu ſollen,
daß für die betheiligten Regierungen nicht ſowohl eine Bereitwilligkeit zum
Eintritte in den durch die neue Verfaſſung zu begründenden Verband, als
vielmehr die Abſicht des Nichtaustretens in Frage ſteht, eine Abſicht, welche
von Hannover völlig getheilt und hierdurch wiederholt erklärt wird.

Jn der Vorausſetzung daß keines der bisherigen Bundesglieder von
der neuen Einigung ſich ausſchließen werde, hat die Königliche Regierung
als äußeren Umfang derſelben das im H. 1 erwähnte Gebiet des deutſchen
Bundes bei den folgenden Betrachtungen im Auge gehalten.

H. 7. Die völkerrechtliche Vertretung Deutſchlands in allen gemein-
ſamen Angelegenheiten muß der Bundesgewalt allein vorbehalten bleiben.

Die einzelnen Staaten des Rechts der ſtändigen Vertretung in eige
nen politiſchen oder Handels- Angelegenheiten zu entkleiden, bringt die Na-
tur des Bundesſtaates aber nicht nothwendig mit ſich.

Aus dem erſten Abſatze des H. 7 werden daher die Worte und der
einzelnen deutſchen Staaten wegzulaſſen und es wird außerdem zweck-
mäßig der

8 ganz um ſo mehr hinwegzulaſſen ſein, da die einzelnen deutſchen
Staaten, welche Geſandtſchaften im Auslande beſitzen, dieſer weder ſofort,
noch insbeſondere bis dahin ſämmtlich werden entbehren können, daß die
völkerrechtliche Geſammtvertretung Deutſchlands vollſtändig geordnet ſein
wird.

Es tritt hinzu, daß die Frage des aktiven und paſſiven Geſandtſchafts
rechts der einzelnen Staaten ihre ſicherſte und befriedigendſte Löſung ohne
Zweifel auf thatſächlichem Wege demnächſt finden dürfte.

Jnſofern nach der zu erwartenden Vereinbarung wegen des Reichs
Oberhaupts, ſo wie wegen Einrichtung eines Reichsraths, die beſondere
Vertretung der einzelnen Staaten bei der Centralgewalt noch Bedürfniß
bleiben ſollte, wird allerdings rathſam ſein das Recht dazu außer Zweifel
zu ſtellen.

Die desfallſige Beſtimmung dürfte dann aber zweckmäßig in dem Ab
ſchnitte, welcher vom Reichs-Oberhaupte handelt, ihren Platz finden.

H. 9 wird mit Rückſicht auf den Jnhalt des H. 10 als entbehrlich be
trachtet und deſſen Weglaſſung daher zur Erwägung geſtellt.

Bei H. 20 walten Zweifel ob über die Nothwendigkeit und Zweckmä-
ßigkeit des im erſten Abſatze für die einzelnen Staaten ausgeſprochenen
Verbots der eigenen Unterhaltung von Kriegsſchiffen. Dieſe Zweifel grün-
den ſich auf das Beiſpiel der Verfaſſungen der nordamerikaniſchen Frei
ſtaaten (okr. Verfaſſung von Pennſylvanien Art. II. 7. Texas Art V.
Se 6), ſo wie auf die Vermuthung, daß die fortſchreitende Entwickelung
dieſer neuen Schöpfung des Vaterlandes eine nähere Betheiligung der Kü
ſtenſtaaten als ein in den Verhältniſſen begründetes Bedürfniß werde er-

ſcheinen laſſen, dem die vorgeſchlagene Verfaſſungs Beſtimmung ]uner
wünſchte Hinderniſſe entgegenſtellen würde.

Statt der betreffenden Vorſchläge wird außerdem Folgendes zur Be
rückſichtigung empfohlen S

„Ein Reichsgeſetz verfügt über die Organiſation der Kriegs Mar
des Bundesſtaats unter Beruückſichtigung der eigenthümlichen Verhältniſſe
Oeſterreichs, welches jedenfalls ein entſprechendes Kontingent an Schif
fen und Mannſchaft zur deutſchen Kriegsflotte zu ſtellen hat.

„„Die Mannſchaft, welche aus einem einzelnen Staate für die
Kriegsflotte geſtellt wird, iſt bei der Zahl der von demſelben zu ſtellen
den Landmacht abzurechnen. Das Nähere hierüber ſo wie über die
KoſtenAusgleichung zwiſchen der Geſammtheit und den einzelnen Staa
ten, beſtimmt ein Reichsgeſetz.“

Zu H. 33 iſt neben der Bemerkung der Kollektiv-Note die Streichung
des Schlußſatzes zu empfehlen, als zur Verhütung von Mißbräuchen
wegen der der Centralgewalt ohnedies vorbehaltenen OberAufficht nicht
erforderlich und um zu vermeiden, daß die Reichsregierung ſich mir zu vie
lem Detail zu befaſſen hat.

Zu H. 26 glaubt die Königliche Regierung, während fie mit der Kol
lektiv Note die Gleichzeitigkeit der billigen Ausgleichung mit der einen ſo
ſehr erheblichen Ausfall in den Landes Einkünften herbeiführenden Auf
hebung der Flußzölle erwartet, vorausſetzen zu können daß für die etwa
re fenhebenven Recognitionsgelder ebenfalls eine Entſchädigung gewährt
werde.

Zu H. 35 hält die Königliche Regierung die Aufrechterhaltung des Prin
zips, die Mittel zu den Reichsausgaben durch Matrikularbeiträge herbeizu
ſchaffen, für das Richtigere. Für deren rechtzeitigen Eingang und für Be
ſchaffung eines der Finanzverwaltung unentbehrlichen Betriebsfonds, deſſen
Mangel ſelbſt gegenwärtig ſchon empfunden zu werden ſcheint, mögen
n Vorkehrungen getroffen, eventuelle Beſchlagnahmen geſtattet
werden.

Während die Königliche Regierung bei H. 37 an ſich keine Bedenken
hat, indem das zu erwartende Reichs-Zoll-Geſetz und Reichs-Zoll-Akte die
Gränzen beſtimmen werden, innerhalb welcher für Rechnung von Einzel
ſtaaten oder Gemeinden Produktions- und Verbrauchsſteuern erhoben wer
den dürfen, macht die bei H. 19 im Abſchnitte vom Reichstage vorkom-
mende Bezugnahme auf 37 es wünſchenswerth, in irgend einer Art der
Auffaſſung vorgebeugt zu ſehen, als ob es zu jeder auch innerhalb der
reichsgeſetzlichen Gränzen beabſichtigten Erhebung einer ſolchen Steuer der
Zuſtimmung der Reichsgewalt bedürfe.

Auch zu H. 38 würde es wünſchenswerth ſein, der Reichsgewalt nur
d allgemeine Geſetzgebung in Handels und Schifffahrtsſachen vorzube
alten.

Zu H. 40 kann die Königliche Regierung die Bemerkung nicht zurück
halten, daß die Worte des zweiten Alineag „durch fortlaufende Kontrole
ſehr wohl gelöſcht werden könnten ohne dem Oberauffichtsrechte und der
Ueberwachung Eintrag zu thun.

Zu H. 42 erklärt die Königliche Regierung ſich mit der beabfichtigten
Streichung einverſtanden, eventuell für Aenderung der Worte „„ſo weit“
in „wenn damit wenigſtens keine partielle Uebernahme des Poſtweſens
eintreten möge.

Frankfurt a. M., d. 11. September. Das Miniſte
rium Gagern feiert jetzt in raſcher Folge einen Triumph nach
dem anderen. Erſchien daſſelbe durch die Abſtimmung am Frei-
tage als gerechtfertigt der Geſinnung und der Abſicht nach, ſo
beſtätigt heute die hier durch die Deutſche Reform zuerſt
vollſtandig bekannt gewordene öſterreichiſche Verfaſſung de Rich-
tigkeit und Sicherheit des Blickes, mit welchem Herr v. Gagern
Oeſterreichs Zuſtände erkannte und das allein mögliche Verhält
niß zwiſchen dem Kaiſerſtaate und Deutſchland vorausſah. Die
Feinde und Neider des ausgezeichneten Mannes ſtehen jetzt ver
legen und beſchaämt vor der Wirklichkeit, an die ihr ſchwaches
Kombinationsvermögen nicht hinaufreichte; ſie ſtehen eben ſo
wortkrag vor der überdeutlichen Sprache jener Verfaſſung, wie
die öſterreichiſchen Abgeordneten entſchieden wiſſen, daß ihnen
jetzt Einſicht und Ehre ein langeres Verbleiben in der Pauls-
kirche nicht geſtatten. Schon geſtern morgen fand eine zahl
reiche Verſammlung öſterreichiſcher Deputirten im Hotel Schroö
der ſtatt, in welcher die Anſicht das Uebergewicht erlangte, daß
man bei Verwerfung der jetzt in Olmutz gemachten Vorſchläge
die Paulskirche unter kräftigem Proteſt gegen das Miniſterium
Schwarzenberg verlaſſen müſſe. Heute ſpricht man daſſelbe nur
noch beſtimmter aus, und wenn von anderer Seite her noch ge
zogert wird, den unerläßlichen Schritt zu thun, ſo hat es in



5

der leider nicht aus zder Luft gegriffenen Befurchtung ſeinen
Grund, daß denjenigen, welche hier mit Leidenſchaft für die
Unterordnung Oeſterreichs unter die National- Verſammlung ſtrit-
ten, daheim Erfreuliches nicht zu erwarten ſteht.

Die Verfaſſung für Oeſterreich machte hier das größte Auf
ſehen ſie hat das Einheitswerk Deutſchlands um ein Großes
gefördert, da nun Allen klar vor Augen liegt, daß Oeſterreich
nur noch das Eine, was jedem Deutſchen ein Gegenſtand des
Abſcheues iſt, den alten Staatenbund will und wollen
kann. Die Urtheile, welche ſchon heute auf Seiten der frühe-
ren Anhanger Oeſterreichs verlauten, laſſen deren willige Unter
ſtützung beim Aufbau der ehemals ſo mißliebigen „kleindeur-
ſchen“ Einheit erwarten.

Die Herren Heckſcher, v. Sommaruga, v. Hermann wers-
den heute zurück erwartet ihre voraufgegangenen Briefe haben
jedoch ſchon vor dem Eintreffen der Verfaſſung den letzten Reſt
der Hoffnung niedergeſchlagen. Die öſterreichiſchen Abgeordne-
ten v. Mühlfeld und Egger haben Frankfurt bereits verlaſſen,
und, wie es heißt, geht ihre Abſicht dahin, einen engen volker
rechtlichen Anſchluß Oeſterreichs an Deutſchland auf ganz neuen
Grundlagen in Wien vorbereiten zu helfen.

Nach den glänzenden Erfolgen der Politik des Gagernſchen
Miniſteriums kennt man hier auf Seiten derer, welche Deutſch
lands ſtaatliche Einheit wünſchen und erſtreben, nur noch den
Einen Wunſch daß das preußiſche Miniſterium mit jenem einen
und denſelben Weg entſchloſſenen Handelns gehen möge. (D. R.)

Frankfurt a. M., d. 12. März, 11 Uhr. Eben
mußte die Sitzung der Nationalverſammlung vertagt werden.
Die Aufregung war zu groß, um uber das Reichsgericht
Reden anhören und mit Ueberzeugung abſtimmen zu koönnen.
Damit wird man morgen um 9 Uhr wieder beginnen. Für
heute war auch Welckers Rede des Jnhalts genug. Sie
iſt ein Ereigniß, ein entſcheidendes. Ueberraſchenderes
konnte der Verſammlung nicht kommen. Die Welcker näher
kennen, wußten längſt, daß, ſobald er den entſchiedenen Wil-
len Oeſterreichs ebenfalls klar erkannt, er der Erſte ſein
werde, den deutſchen Bundesſtaat ohne Oeſterreich und um
ſo enger und raſcher geſtalten zu helfen. Wenn Sie die
Rede auch wortlich mittheilen, Sie werden nimmermehr das
Feuer wiedergeben können, mit dem er ſie vortrug, nimmer-
mehr die außerordentliche Wirkung, die ſie auf die Ver
ſammlung hervorgebracht. Sie wirkte aber zugleich verſoh
nend. Und in der That, was kann auch mehr geeignet ſein,
allen Verdacht zu heben, alle falſche, zweideutige Stellung
zu beſeitigen, als die Klarheit, die nun in Jedermanns Ueber
zeugung gedrungen! Ehre dem heutigen Redner, daß gerade
er dieſer Ueberzeugung zuerſt Worte verliehen daß er nicht
einen Augenblick anſtand, zu erklären, welch ganz anderen
Weg er von heute an einſchlage. Welcker hat dem Vater-
lande einen großen Dienſt erwieſen. Das Verfaſſungswerk
macht uns keine Sorge mehr.

Kremſier, d. 8. März. Geſtern früh um 8 Uhr war
der innere Hofraum des erzbiſchöflichen Palaſtes von einer
Compagnie Soldaten beſetzt. An dem Thore waren die Kai-
ſerlichen Erlaſſe über Auflöſung des Reichstages, die Verfaſ-
ſungs-Urkunde, das Entſchädigungsgeſetz u. ſ. w. geheftet. Nur
das Plakat mit den Grundrechten über Preßfreiheit, Aſſocia
tion Nationalgarde u. ſ. w. war nicht zu ſehen. Alle inneren
Gange, Thüren, ſelbſt des Miniſteriums des Jnnern, waren
mit zwei Mann Wache beſetzt, die Niemanden hineinließ. Die
Gewehre waren nicht geladen. Blos das Vorſtandsbüreau
war offen, wo die Deputirten ihre Reiſegeld Anweiſungen c.
erheben konnten. Dort war ein politiſcher Kommiſſar zuge-
gen. Der kommandirende Hauptmann gab auf die Frage:

„Warum auch die inneren Gange beſetzt ſeien“, die Erkla
rung „Damit nicht eine Fraction des Reichstages in den Saal
gehe und Beſchlüſſe faſſe.“ Auf dem Marktplatze waren Grup-
pen verſammelt, ſonſt aber keine Aufregung ſichtbar. Jndeſ
ſen hieß es ſchon, man habe Schuſelka, Fiſchhof und Andere
gefänglich eingezogen, was ſich ſpäter als unwahr herausſtellte.
Jemand ſagte, es hätte Niemand etwas zu fürchten, außer
Prato, Fiſchhof und der als Mitſchuldige am ſchrecklichen
Ereigniſſe des 6. Oktobers. Zwar hätten mehrere Abgeordnete
gefänglich eingezogen werden ſollen, das Miniſterium habe je
doch erklärt, es dürfe ſo etwas nicht in dem Weichbilde der
Stadt vorkommen. Jn der Nacht wurden jedoch Prato und
Fiſchhof aus den Betten geholt. Der Miniſterialrath Krauſe
trat in Begleitung eines Offiziers in das Zimmer eines Jeden
und machte ihnen in der höflichſten Weiſe kund, daß die Stadt-
Kommandantur Wiens ihre Arretirung verlange. Draußen
ſtanden Poſten von 20 zu 20 Schritt. Prato war ſchon ge
ſtern von der ihm drohenden Gefahr benachrichtigt worden, hatte
jedoch erklärt, durchaus nicht entweichen zu wollen. Eben ſo
Fiſchhof, der nach Wien zu gehen ibeabſichtigte. Auch Schuſelka
wartet noch zwei Tage hier, ob hn nicht ein ähnliches Schick
ſal ereilt, und geht dann nach Wien. Es liegt ziemlich viel
Militair hier und im Weichbilde der Stadt. Auch im Bahn-
hofe zu Hullein. Es ſind einige Wagen, worin Depvutirte
ſaßen, von einzelnen Patrouillen in der Umgegend angehalten

d e Bier haben jedoch, als ſie diesrfahrung brachten, ſogleich anbe iTer g gleich fohlen, daß es nicht mehr
Die Nachricht der allgemeinen öſterreichiſchen Zeitung

aus Trieſt über das dort ergangene Verbot der ſlawiſchen
Flagge findet im Lloyd aus Trieſt vom 7. Marz ihre Löſung.
Es heißt nämlich darin: Am 4. März wurde den hier an-
kernden öſterreichiſchen Schiffen bedeutet, alle jene Flaggen
abzunehmen, welche eine beſondere Nationalität bezeichnen.
Es zeigte ſich aber, daß dies auf einem Mißverſtaändniß be
ruhte. Seit undenklichen Zeiten beſteht nämlich die Anord
nung, daß die öſterreichiſchen Schiffe jedweder Nation auf
dem Beſanmaſte die kaiſerl. öſterreichiſche Flagge zu führen
haben was auch in Folge eines Miniſterialbefehls unlängſt
wieder eingefuhrt wurde. Von einem Verbot aber, die
Nationalflagge des Schiffs auf einem andern Theile deſſel
J An n ken r Rede ſein und die erwähnte

eiſung erfolgte nur durch eine irrthumlicheMiniſterialbefehls. ham de Anslegumg geo

g v Dänemark.openhagen, d. 8. März. Anter dem geſtrigen Datum hat der Marine Miniſter eine Sekte Wlaſen,
wonach alle Hafen und Einfahrten in den Herzogthumern
Schleswig und Holſtein, mit Ausnahme von Alſen und Ar-
roe, vom 27. d. an blockirt werden. Von anderen deutſchen
Hafen iſt noch nicht die Rede, alſo ſcheint man erſt die
Theilnahme Deutſchlands an etwanigen Kriegsoperationen
abwarten zu wollen. Flyvepoſten erwähnt eines Geruch
tes, demzufolge auf den Wunſch Lord Palmerſton's eine Ver
iängerung des Waffenſtillſtandes um 14 Tage ſtattfinden werde
erklärt aber dieſes Gerucht fur unbegrundet. Daſſelbe
Blatt ſpricht wieder von einer ruſſiſchen Note, welche in die
ſen Tagen angekommen ſei und das Verfahren Danemarks
in aller und jeder Beziehung billige.

Donaufürſtenthümer.
Bukareſcht, d. 16. Febr. Als zuverläſſig kann ich

melden, daß neuerdings 24,000 M. Ruſſen den Pruth über
ſchritten haben, um in unſer Fürſtenthum einzurücken. (D. A. Z.)



Die Lage dieſer ſo unglücklichen Länder hat ſich in neueſter
Zeit um nichts gebeſſert, vielmehr wird ſie von Tag zu Tag
trauriger es iſt daher natürlich, daß auch die allgemeine Un-
zufriedenheit in demſelben Verhältniſſe zunimmt. Einigen Troſt
gewährte die ſichere Nachricht, daß England und Frankreich in
energiſcher Sprache von Rußland die Räumung der Für-
ſtenthümer verlangt haben. Ob auch andere Großmächte
dieſer gerechten Forderung, welche von der Pforte bereits zu
wiederholten Malen geſtellt worden, beigetreten ſind, war nicht
bekannt. Uebrigens erwartet man in der Moldau täglich wie
der ruſſiſche Truppen, obgleich die Fürſtenthumer bereits damit
überfüllt ſind. Auch 10,000 M. türkiſcher Truppen ſollen nach-
ſtens in die Walachei einrücken. Briefe aus Konſtantinopel er
zählen, daß man daſelbſt bereits beſchloſſen habe, dem Fürſten
Stourdza einen Nachfolger zu geben.

Vereinigte Gemeinde.
Heute Abend 7 Uhr Verſammlung im Engliſchen Hof.

Fonds und Geld-Cours.
Berlin den 13. März.
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Seeh. Pr. Sch. 98 Schlefiſche do. 31Kur u. Neum. do. Lit. B. ga-Schuldverſchr. 3 S rant. do. 3Brl. Stadt-Obl. 98 Pr. Bk.-A.-Sch. 86 6865
do. do. aWſtpr. Pfandbr. 3 86 Friedrichsd'or 137 13/13

Großh. Poſ. do. 4 J 96do. do. 3 81 80
nd. Goldm. à

Oſtpr. Pfandbr. 3 230 Disconto u
nnd

Stamm- Zf. Prioritäts- Zf.Actien. Actien.Brl. Anh. Lit. erl.- Anhalt 4 87 BA. B. 4 728 B. G. do. Hambg. B.do. Hamb. 4 50 bz. u. B. do. II. Serie 4 88 B.do. St.Star. 4 85/, bz. u. B. o. Potsd. M. 4 83 B.
do. Potsd.M. 4 54 B. do. do. 5 395! B.
MagdHlbſt. 4 108 B. do. Stettiner] 5 103 bz. u. B.
do. Leipziger 4 e Mgd. Leipz. WoHalle Thür. 4 49 B. Halle Thür. 85 B.Cöln Mind. 31/,74*/, à 74 bz. Cöln Mind. ä 92 G.
do. Aachen 4 48' B. h.v. St. gar.
Bonn Cöln 5 102 G. 1. W Süſſeld.-Elf. 4 S o. St. Pr. SS Weh 4 36 B. Düſſeld.Elf.. 4
Rſchl.Märk.ſ31 718/, à bz. u. B. Nſchl.Märk. 4 85 B.
do. Zweigbhn. 4 S da. do. 5 B.Obſchl. I. A.ſ33 91*, bz. u. B. do. III. Serie 93 B.
do. Lit B. 31 bz. u. B. do. 3wgbhn. aCoſel-Oderb. 4 do. do. 5 680 B.Bresl. Freib.! 4 101 G. berſchl. 4 S

Krak.-Obſchl. 4 38 B. rak.Obſchl. 4 71 B.
Berg. -Märk. 4 55! B. CoſelOderb. 5 S
Starg. Poſ. 31/,/70 bz. u. B. Steel.Vohw. 5 87 B.
Brieg-Neiſſe 4 o. II. Serie 4Mgd.-Wittb. 4 Brsl.Freib. S
Quitt.- B. n e4 ctien.AachWaſtr. 4 SLudw. Bexb. 4Ausl. Qb. 27 z 8Peſth. 26 Fl. ielAit. Sp. 4 86/, B.Fr.W.Ndb. 4 36 à 35 bz. u. G. Amſt. R. Fl. 4

4 Malb. Thir.! 4 232/, B.
Zur Eiſenbahn:

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)

Halle den 13. März.

Weizen 1 26 3 bis 2 199 3Roggen 3 23 9 2 227 6Gerſte 2 23 J 26 3Hafer 155 17 6Magdeburg, den 13. März. (Nach Wispeln.)

Weizen 46 51 Gerſte 22 24Roggen 24 28 Hafer 13 16Berlin, den 13. März.
Weizen nach Qualität 54—58
Roggen loco 25——26

pr. Frühjahr 82pfd. 24 Br. 23 verk.
Mai, Juni 242/, Br. 24 G.
Juni Juli 25! Br. 25 G.
Juli Auguſt 26 Br., 25 G.

Gerſte, große, loco 2325
kleine 19-21

Hafer loco nach Qualität 14-15
pr. Frühjahr 48pfd. 13 Br.

Rüböl loco 137/ Br., 13 G.
pr. März 13!/, bz. u. Br.
März April do.
April Mai do.
Mai/ Juni 13* Br. 13 G.
Juni Juli do.Juli Auguſt 13 Br. 13 G.
Aug. Sept. 13 Br. 13 G.
Sept. /Oct. 128, Br. 125 G.
Octbr. Novbr. 122/, Br. 12 G.

Leinöl loco 10*/, Br. bz.
Lieferung pr. April Mai 10/, Br. 10 G.

Spiritus loco ohne Faß 15 à 147/, verk.
März 15 Br.
pr. Frühjahr 15 Br. 15 G.
Mai/ Juni 15 Br. 151 G.
Juni, Juli 16 Br. 16 G.

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 13. März Abends 6 Uhr am Unterpegel 6 Fuß 10 Zoll.
am 14. Marz Morgens 6 Uhr am Unterpegel 6 Fuß 10 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 13. März Nr. t und 3 Zoll.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 13. bis 14. März

Jm Kronprinzen Frau OLG.-Rath Schreiber a. Naumburg. Hr.
CommiſſionsRath Schnitzler a. Solingen. Die Hrrn. Kaufl. Neuſel
u. Hachez a. Bremen, Reuſcher a. Hamburg, Wegener a. Bielefeld,
Ackermann a. Eiſenach.

Stadt Zürich Die Hrru. Kaufl. Henß a. Offenbach, Feiſt a. Köln,
Schmidt u. Francke a. Magdeburg Oſtwald a. Berlin, Oberweg a.
Ströben. Hr. Oekon. Oppermann a. Wegeleben.

Golduen Ning: Hr. Rendant Claus a. Aſchersleben. Hr. Dr. med.
Schormburg u. Hr. Dr. phil. Geſtemeyer a. Marburg. Hr. Amtm.
Wirſing u. Hr. Ockon.Jnſp. Albers a. Harlerode.

Engliſcher Hof: Hr. Wollhdlr. Sonnenberg a. Güſten. Hr. Paſtor
Verdens a. Warsleben. Hr. Kunſtgartner Groß a. Dresden. Hr.
Refer. Lipeert a. Magdeburg

Goldunen Lowen Hr. Buchhdlr. Gunkel a. Kaſſel. Hr. Fabrik. We
ber a. Frankfurt. Hr. Oekon. Krummer a. Dürrenberg. Hr. Amtm.
Forſt a. Stettin. Hr. Lieut. Franke a. Breslau. Hr. Paſtor Starke
a. Glauchau.

Stadt Hamburg: Hr. Amtm. Hempel a. Möſt. Die Hrrn. Kaufl.
Förſter a. Hochheim, Klein a. Bautzen, Sturz a. Remſcheid, Ulrich
a. Annaburg. Hr. Cand. Sofius a. Atzendorf.

Schwarzen Bar:z Hr. Oekon. Bitter a. Teuchern. Hr. Kaufm.
Braunsdorf a. Hildesheim. Hr. Schuhmachermſtr. Oppermann g.
Wolmirſtedt. Hr Glaſermſtr. Martin a. Naumburg.

Goldne Kugel: Hr. Mechan. Eiſenmann a. Augsburg. Die Hrrn.
Kaufl. Rieſel a. Deſſau, Meyer a. Hamburg, Hoffmann a. Eisleben.

Hr. Kaufm. Moring m. Gem. a. Hildesheim. Hr.
Dr. theol. Aber a. Dresden. Hr. Prediger Anders a. Ammensleben.
Die Prru. Kunſthdlr. Sattler u. Caro g. Liegnitz.
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Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Aus der Weihnachtszeit lagern folgende,
mit vielen Orts Bezeichnungen verſehene
und von Soldaten als ihnen nicht zuge-
hörig anhero zurückgebrachte Soldaten
Packete, als:

1) 1 Packet F. R. 1 t 22 Loth.
2) 1 Packet M. P. 3 W. 2 Loth.

in hieſiger Packkammer. Die Empfanger
werden zur Abholung gegen Legitimation
aufgefordert.

Halle, den 13. März 1849.
Königl. Ober-Poſt-Amt.

Göſchel.

Königliche Gerichts-Commiſſion
Zörbig.

Theilungshalber ſoll die den Oberamt-
mann Honigſchen Erben gehörige Wieſe
von 1 Morgen 147 (DRuthen am Rich-
terſchen Garten und Strenzbach, Spo-
rener Flur, Nr. 17 des Separationsplans,
abgeſchaätzt zufolge der nebſt Bedingungen
in der Regiſtratur einzuſehenden Taxe auf
237 10 im Termine

den 18. Juni e. Vormittags 11 Uhr
an Gerichtsſtelle in nothwendiger Sub-
haſtation verkauft werden.

Nothwendige Subhaſtation.
Die bei dem Dorfe Roitzſch gelegene

Windmuühlen-Beſitzung des Mullers Frie
drich Gottlieb Turich daſelbſt, unter
Nr. 28 im Hypothekenbuche eingetragen,
und auf 1920 abgeſchatzt, ſoll auf
den 25. April d. J. Vormittags 11 Uhr

an Gerichtsſtelle in Roitzſch ſubhaſtirt
werden.

Die Taxe und der neueſte Hypotheken-
ſchein können an Gerichtsſtelle und in un
ſerer Regiſtratur eingeſehen werden.

Zörbig, den 29. December 1848.
Das Patrimonialgericht Roitzſch,

Manny'ſchen Antheils.
Dietze.

Sonntag, den 18. Maärz, friſche Pfann
kuchen und Tanzmuſik, wozu einladet
C. Kunze in Reideburg zur Nachtigall,

Gute ſchwarze Saamenwicken verkauft

billigſt Wagner,omplatz Nr. 922 c.

Holz-Auetion. Montag den 19.
Maärz fruh 10 Uhr ſollen an der Reide
bei Bruckdorf Stangen und Reisholz
von Pappeln, Weiden und Akazien meiſt
bietend verkauft werden.

v. Hoffmann.

Mineralwasser hat stets vorräthig
F. A. Hering.

7

Conſtitutioneller Club.
Sitzung Donnerstag den 15. März Abends 7 Uhr im Kühlenbrunnen.

Tagesordnung: 1) Eingange.
4) Politiſche Umſchau.

2) Kammer Verhandlungen. 3) Reichsverfaſſung.

Auction.
Montag, den 19. d. M. und folg.

Tags, Nachmitt. 1 Uhr ſoll Klaus-
thorſtraße Nr. 2169 der Nachlaß des Kauf-
mann Herrn Humme, beſtehend in:
1 f. goldenen Chylinderuhr nebſt dergl.
Kette, 3 ſilbernen Schnupftabacksdoſen,
div. Silbergeſchirr, Porzellan und Glas-
werk, Zinn, Kupfer, Meſſing, Brat- u.
andere Ofen mit f. Kachelaufſatz, ſehr
gute Federbetten, Tiſch-, Leib u. Bett-
waäſche, div. Meubles, Reiſekoffer, ſehr
feinen Kleidungsſtücken und Hausgeraäthe.

Mittwoch, den 21. d. M., Nachm.
11 Uhr: ein ſchoöner eiſerner Geldſchrank
(nach neueſter Conſtruction), 1 Partie div.
f. Weine, 1 Buüchſe nebſt Jagdgerath-
ſchaften u. dgl. m.

Donnerstag, den 22. d. M., Nach-
mitt. 1 Uhr: auf dem Getreideboden an
der Moritzkirche, 50 Dutz. Getreideſaäcke,
Baſtmatten (fur Gaärtner), 2 Getreide
maſchinen, dergl. Gemäße, dergl. Uten
ſilien, Waage nebſt großen und kleinen
Gewichten, Pferdegeſchirre, Sattel, Kiſten,
Karren u. dergl. m. meiſtbietend verkauft

werden. Brandt,
Auct.-Commiſſ. u. ger. Taxator.

Wegen Veränderung der Wirthſchaft
ſollen auf der Domaine Fregleben bei
Sandersleben

400 Stück vier bis ſechszahnige geſun-
de Hammel,

400 Stuck vier- bis ſechszähnige geſun-
de Schaafe

entweder mit oder ohne Wolle verkauft

werden. Fr. Bieler.
Funfundzwanzig Wispel gute Kartof

feln zu Saamen ſind auf dem Rittergute
Benkendorf zu verkaufen.

Gutes Roggen und Weizen Mehl iſt
zu verkaufen in Giebichenſtein Nr. 16.

1700 1800, 500, 200 und 100
ſind ſofort auszuleihen bei dem Juſtiz
Commiſſarius Wilke.

25,000, 10,000, 5000, 3000, 1500,
1000, 250 A ſind auszuleihen durch den

Freitag, den 9. d. M., iſt vom Klaus
thor bis Nietleben ein bunter Mousliner
Shawl und ein dergleichen Tuch verloren
worden. Der ehrliche Finder wird gebe
ten, es gegen eine angemeſſene Belohnung
in der goldnen Kugel abzugeben.

G. Mayer.

Auetion.
Freitag, den 16. d. M., Nachmittags

2 Uhr ſoll gr. Ulrichsſtr. Nr. 20 ein Nach
laß, als: Stutzuhr, Uhren, Kupfer, Meſ-
ſing, 7 gr. Aſtral-, 1 Vorſaal und 2
Gaßhangelampen, Federbetten, Waſche,
1Mahagoni-Flügelinſtrument von
klangreichem Tone, Sopha, Eckdivan,
1 Kleiderſecretair, Bettſtellen Tiſche, 18
Stuhle, Koffer, Kleidungsſtücke, 1 gutes
Reußzeug u. dgl. m. meiſtbietend verkauft

werden. Brandt.
Einladung.

Sonntag, den 25. März, Nachmittags
halb 4 Uhr iſt der hieſige kleine Geſang-
verein geſonnen, eine Anzahl religioöſer,
vierſtimmiger Geſange in unſerer Kirche
vorzutragen. Wir bitten einen Jeden,
welchem hieran gelegen iſt, um freundli-
chen Beſuch, und geſtatten hierbei, wie
früher, unentgeldlichen Zutritt.

Köchſtedt. G. Maſius,
im Namen des Vereins.

Ein Reſtaurations-Lokal, wo moglich
mit Garten, in Halle oder außerhalb
gelegen, wird zum 1. April zu miethen
geſucht. Frankirte Adreſſen unter Chiffre
D. Z. nimmt die Expedition d. Bl. an.

Die Proben zu dem Oratorium: „Die
letzten Worte des Erloööſers am
Kreuze“ können, wegen des morgen
ſtattfindenden Muſeumconcerts, erſt Mon-
tag Abends 7 Uhr im Kronprinzen ihren
Anfang nehmen. Morgen iſt fur die Mit-
glieder meines Geſangvereins noch einmal
Uebung in meiner Wohnung.

L. Thieme.

Stadt-Theater in Halle.
Donnerstag den 15. Marz: Auf allgemei-

nes Verlangen zum ſechsten Male:
Der Waffenſchmied, komiſcheActuar Dancker, Schmeerſtr. Nr. 480.

Geuübte Cigarrenmacherinnen finden
dauernde Beſchaftigung bei

Franz Laage.

Oper in 3 Akten von A. Lortzing.
„Marie“ Fräulein Henning.

Vorher: Große Baßarie aus „Ro
bert dem Teufel geſungen von Herrn
Thomasczeck.



am u s.,
Lebens und PenſionsVerſicherungs- Geſellſchaft

zu Hamburg.
Grund-Kapital: Eine Million Mark Banco.

Der Rechnungs- Abſchluß für das Jahr 1848 iſt erſchienen und bei dem Unter
zeichneten in Empfang zu nehmen ebenſo werden Proſpecte und Antragformulare

unentgeldlich ausgegeben. 9Zur Betheiligung an dieſem ſo wohlthaätigen und mit vielen Erleichterungen
und Vorzügen für die Mitglieder eingerichteten Jnſtitute lade ich ergebenſt ein, und
bin gern erbötig, jede zu wünſchende nähere Auskunft zu ertheilen.
Halle a/S. am 12. März 1849. Schreiber,Haupt Agent für den Reg. Bez. Merſeburg.

n nan l

m

COLOMNIA.
Kölniſche Feuer-Verſicherungs- Geſellſchaft.

Nach dem Tode des Kaufmanns Herrn Carl Pflaumer hier iſt mir von
Seiten der Direction der oben bezeichneten Geſellſchaft die Agentur für hieſigen Ort
und Umgegend uübertragen worden daher ich mich zur Annahme von Verſicherungen
ſowohl, als zur Ertheilung jeder zu wünſchenden Auskunft ſtets bereit erkläre.

Düben am 10. März 1849. Albert Danneberg,
Kaufmann.

Kurheſſiſche
Allgemeine Hagel-Verſicherungs- Geſellſchaft.
Durch Beſchluß Kurfuürſtlichen Miniſteriums des Jnnern vom 23. d. M. zur

Nr. 3022 P. d. J., iſt genehmigt worden daß die in dem zweiten Abſatz des 9. 20
der neuen Statuten der gedachten Anſtalt dahier enthaltene Beſtimmung:

„die Höhe dieſer Nachſchüſſe kann jedoch die zweifache Summe der bereits
„in demſelben Jahre gezahlten Prämienbeiträge nicht uüberſteigen,“

in die Worte:
„die Höhe dieſer Nachſchüſſe kann jedoch die einfache Summe der bereits in

demſelben Jahre gezahlten Prämienbeitraäge nicht uüberſchreiten,“
abgeändert werde wovon die Geſellſchafts- Mitglieder und das landwirthſchaftliche
Publikum mit dem Bemerken in Kenntniß geſetzt werden, daß jene Beſtimmung, wie
es ſich von ſelbſt verſteht, auf die im Jahre 1848 ausgeſchriebenen Nachſchußbeitraäge
keine rückwirkende Kraft hat.

Kaſſel, am 28. Februar 1849. Die Direction
Carl Weis. Umbach.

Konfirmationsgeſchenk.
Zu der bevorſtehenden Konfirmationsfeier ſind von dem

Halleſchen Stadtgeſangbuche
elegant gebundene Exemplare in Saffian mit Goldſchnitt, ſowie
in gewoöhnlichem Leder-Einband mit gelbem Schnitt ſtets bei uns vorräthig.

Halle, im Marz 1849.
Buchhandlung des Waiſenhauſes.

Eine friſche Sendung ſehr großer dunkelrother Meſſ. Apfelſinen iſt wieder ange
kommen und ſtellt die auffallend billigſten Preiſe. Boltze.

Friſcher Kalk. Margarin und Stearinlichte in vor-
Montag, den 19. d. M., bei Trübe. züglicher Qualität offeriren im Ganzen

und Einzelnen billigst
Klinsmann G Kühne,
grosse Steinstrasse Nr. 130.

Claus.

Den 17.3. musikalischer Sch.
L'Enere, Kapellmeiſter.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Einige Wispel Hornſpaäne ſind zu ver
kaufen beim Kammmacher-Meiſter Zieß-
ler, Brunnoswarte Nr. 515.

FamilienNachrichten.
Todes- Anzeige.

Am 7. d. M. Abends 112 Uhr ent
ſchlief ſanft und ruhig zu einem beſſern
Leben nach einem kurzen Krankenlager
der Gaſtwirth Auguſt Hoffmann, in
einem Alter von 54 Jahren 4 Monaten
2 Tagen. Dieſes zeigen wir allen Freun-
den und Bekannten mit betrübten Herzen
hiermit an und bitten um ſtilles Beileid.

Zugleich ſtatten wir unſern herzlichſten
Dank ab fur die ehrenvolle Begleitung,
welche die tapfern Krieger ihrem entſchla-
fenen Kameraden brachten.

Roß bei Neutz, d. 13. März 1849.
Die Hinterbliebenen.

S nnd oraeoeurv—--Todes- Anzeige.
Heute Morgen 7 Uhr entſchlief ſanft

nach kurzem Krankenlager unſer geliebtes
Kind, Otto, im Sten Lebensjahre. Ver-
wandten und Freunden widmen dieſe An
zeige, um ſtille Theilnahme bittend

Domnitz, d. 13. März 1849.
A. Gneiſt u. Frau geb. Schmidt.

Todes- Anzeige.
Geſtern Abend 8 Uhr ſtarb ſchmerzlos

und ergeben unſere gute Mutter, die ver
wittwete Frau Hauptmann Pott geborne
Wach, nach langen Leiden.

Eisleben, d. 13. März 1849.
Die Hinterbliebenen.

m

Todes- Anzeige.
Am 9. d. M. ſtarb nach kurzen Leiden

in ſeinem 63. Lebensjahre unſer vielgelieb-
ter Gatte, Vater und Schwiegervater,
der Einwohner und Anſpaänner Johann
Gottfried Schurig zu Röglitz. Dieſe
traurige Nachricht allen Bekannten und
Freunden mit der Bitte um ſtille Theil-
nahme. Die Hinterbliebenen.

ne

Todes- Anzeige.
Verwandten, Freunden und andern

theilnehmenden Herzen die höchſt ſchmerz-
liche Kunde, daß uns geſtern Abend halb
6 Uhr nach kurzem Krankenlager, in Folge
eines Nervenſchlags, unſere zartlichſt ge
liebte einzige Tochter Emilie in ihrem
bald vollendeten 21. Lebensjahre durch den
Tod entriſſen worden iſt. Hierzu fügen
wir die Bitte um ſtilles Beileid.

Eisleben, d. 12. März 1849.
Der Apotheker Hößler und Frau.



Beilage zu Nr. 62 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Donnerstag, den 15. tärz 1849.

Deutſchland.
Berlin, d. 13. März. Der Abgeordnete v. Saucken,

Mitglied der erſten Kammer, reiſt heute Abend nach Frankfurt
ab, Leue folgt ihm morgen. Von Frankfurt her erwartet man
eine Deputation, zuſammengeſetzt aus Vertretern verſchiedener
ſuüddeutſcher Staaten, im Parlament. Herr v. Saucken war
noch heute Mittag in Charlottenburg zum Könige eingeladen.
Es konnte ſich übrigens leicht ereignen, daß noch mehrere un-
ſerer Abgeordneten, die zugleich Mitglieder der deutſchen Na-
tional Verſammlung ſind die Aufforderung erhielten nach
Frankfurt zurückzukehren, wo die Berathungen uüber die Ver-
faſſung vielleicht ſchon bis zum 17. d. M. beendet ſein ſollen.
Herr von Schmerling ſoll bereits ſeine Entlaſſung einge-

reicht haben. (D. R.)Die Finanzen Preußens befinden ſich im Vergleich
mit anderen großen Staaten in einem unerwartet blühenden
Zuſtande. Der baare Beſtand des Staatsſchatzes iſt angewach

ſen auf 4 Million.disponible, diverſe

überwieſene Artivv a. 4diskonte KaſſenVorſchuß an die Seehandlung. 1
11 Million.

Außerdem ergiebt der Abſchluß der Jahresrechnung noch be
deutende baare Beſtände. 1 Million Verwendungen für die
Marine iſt durch den Etat des Kriegsminiſteriums übernom-
men worden. Einnahme und Ausgabe deckten ſich, mit
r von 5 Million extraordinaria für öffentliche Bauten
u. ſ. w.Trotz der bereits erfolgten Ankunft des neuen öſterreichi-
ſchen Geſandten, Herrn v. Prokeſch-Oſten, befindet ſich Hr.
v. Trautmansdorff noch immer hier. Wie wir erfahren, iſt
es nicht ſeine Abſicht, in fernere öſterreichiſche Dienſte zu
treten, vielmehr ſeinen Abſchied zu fordern und Preußen,
deſſen Hauptſtadt er durch einen Aufenthalt von mehr denn
20 Jahren liebgewonnen, zu ſeiner neuen Heimath zu wäh-
len. Bis jetzt hat weder Hr. v. Trautmansdorff ſein Abbe-
rufungsſchreiben, noch der General von Prokeſch ſeine neue
Beglaubigung in Charlottenburg uüberreicht.

Gegen den 18. März und nach demſelben findet hier ein
Durchmarſch vieler Truppentheile Statt, welche unter dem
Gen. v. Hirſchfeld an der mecklenburgiſchen Grenze als Beob-
achtungs Corps zuſammengezogen werden. Dem Verneh-
men nach werden um dieſe Zeit das 5. und 10. Jnfanterie-
Regiment aus Schleſien, das 13. und 15. JnfanterieRe-
An aus Weſtphalen ſo wie das 9. und 12. Huſaren-
Regiment, nebſt der 2., 3. und 7. Artillerie Brigade hier
durch marſchiren.

Saämmtliche Oſtſeehafenplätze hat die Regierung von nach
ſtehender Cirkular- Note des Grafen Moltke, daäniſchen Mini-
ſterPräſidenten, in Kenntniß geſetzt:

„Ich habe die Ehre, Jhnen anzuzeigen, daß vom 27. dieſes Monats
an alle in den Herzogthümern Schleswig und Holſtein gelegenen Häfen
und Mündungen, mit Ausnahme der Jnſeln Als und Arroe, ſo wie jedes
andere unter der unmittelbaren Herrſchaft des Königs, meines erlauchten
Herrn, gelegenen Gebietstheils, blockirt werden. Jnſofern die Blockirung
keinen andern Zweck hat, als die Wiederſtellung der rechtmäßigen Gewalt,
da, wo dieſelbe bedroht iſt, zu erleichtern, verſteht es ſich von ſelbſt, daß
dieſelbe ſofort aufgehoben wird wenn die geſetzmäßige Auktorität in ihre
Rechte wieder eintritt. Jndem ich Sie erſuche, dieſe Verfügung zur Kennt-
niß Jhrer Regierung bringen zu wollen behalte ich mir vor, Jhnen ſo-
bald als möglich einige Exemplare des die Blockirung betreffenden offiziel
len Erlaſſes zuzufertigen. Genehmigen Sie u. ſ. w. u. ſ. w. Kopen-
hagen den 7. März 1849. (gez.) A. W. Moltke.“

Auf Requiſition der Centralgewalt wird Preußen ſo ort
12,000 Mann nach Holſtein ſenden. ken gof

Die Adreß- Kommiſſion der zweiten Kammer iſt heute
Abend mit dem Adreß- Entwurf fertig geworden.

Zu dem in der geſtrigen Beilage des Couriers mitgetheil-
ten Geſetz Entwurf, betreffend die Verhütung eines, die ge
ſetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des
Verſammlungs und Vereinigungsrechts, ſind noch die Motive
dazu nachzutragen:

Jn dem Artikel 27. der Verfaſſungsurkunde vom 5. Dezember v. J.iſt der Erlaß eines Geſetzes über Perſammlungen unter freiem Simmel

behalten und anerkannt worden daß ſie unterſagt werden können, wenn
ſie für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung für gefährlich zu erachten
find. Nach Art. 27. und 28. der Verfaſſungsurkunde ſollen ferner in ge
geſchloſſenen Räumen keine bewaffneten Verſammlungen gehalten werden,
und geſellſchaftliche Vereinigungen nur zu ſolchen Zwecken Statt finden,
welche den Strafgeſetzen nicht zuwiderlaufen. Das Vereins und das Ver
ſammlungsrecht ſoll mithin in ſolcher Weiſe ausgeübt werden daß dadurch
die geſetzliche Ordnung, die öffentliche Sicherheit und die Freiheit des Ver
kehrs nicht beeinträchtigt wird. Bei der großen Wichtigkeit, welche die Be
ſeitigung des Mißbrauchs dieſer Rechte für das allgemeine Wohl hat, er
ſcheint es erforderich, die zur Ausführung der Artikel 27. und 28. der Ver
faſſungsurkunde dienenden und die daſelbſt vorbehaltenen Beſtimmungen un
verzüglich zu treffen damit überall ein geſetzlicher Zuſtand erhalten werde.
Der beigefügte Geſetz Entwurf beruht auf der verfaſſungsmäßigen Grund
lage, daß Vereine und Verſammlungen, welche ſtrafbare Zwecke verfolgen,
oder zu Erreichung erlaubter Zwecke ſich verbrecheriſcher Mittel bedienen,
verboten ſind und der geſetzlichen Ahndung unterliegen, er enthält ſodann
die gemeinſamen Beſtimmungen für alle Verſammlungen in welchen öffent
liche Angelegenheiten erörtert und berathen werden ſollen, inſofern ſie nicht
durch das Geſetz ſelbſt angeordnet worden find. Jene Verſammlungen
nehmen nach ihrem Zwecke das öffentliche Jntereſſe hauptſächlich in Anſpruch.
Die für dieſelben gebotene Oeffentlichkeit wird am ſicherſten dazu bei
tragen, daß in der Ausübung eines verfaſſungsmäßigen Rechts das
geſetzliche Maaß nicht überſchritten, und dadurch das Gemeinwohl
nicht gefährdet werden wird. Schon in Folge des Grundſatzes
der Oeffentlichkeit würden die Beamten oder in deren Ermange
lung die ſonſtigen Abgeordneten der Sicherheitsbehörden, an den Ver
ſammlungen Theil nehmen können ſie werden dazu ausdrücklich für
befugt erklärt, um ihnen gleichzeitig die Verpflichtung zur Kundgebung
ihres amtlichen Charakters aufzuerlegen. Zunächſt ſoll dem Vorſtande
der Verſammlungen obliegen, ſolche Verhandlungen nicht zu duülden
welche Aufreizungen zu ſtrafbaren Handlungen enthalten. Es muß aber
auch die ſofortige Auflöſung herbeigeführt werden können wenn eine
Verſammlung einen ſtrafbareu Charakter annimmt. Bedarf es zur
Auflöſung der Beihülfe der bewaffneten Macht, ſo verſteht es ſich von
ſelbſt, daß ihre Mitwirkung nur in der Weiſe eintreten kann, welche
die beſtehenden Beſtimmungen vorſchreiben. Vereine, welche ſich auf
öffentliche Angelegenheiten beziehen haben ihre Statuten u. ſ. w. der
Ortspolizeibehörde zur Kenntnißnahme vorzulegen ihre Verſammlungen
unterliegen den allgemeinen Vorſchriften. Zu denſelben gehört das Ver
bot, einer Verſammlung bewaffnet beizuwohnen, inſofern ein Amts
oder Dienſtverhäitniß nicht dazu berechtigt, bewaffnet zu erſcheinen.
Verſammlungen unter freiem Himmel unterliegen ebenfalls den voraus
geſchickten allgemeinen Beſtimmungen aus dem Artikel 27. der Ver
faſſungs Urkunde iſt die Ermächtigung für die Ortspolizeibehörde, ſiezu verbieten, wenn ſie für die öffentkiche Ordnung und Sicherheit für

gefährlich zu erachten ſind, übernommen worden. Ebenſo ſchließt ſich
das Verbot von Verſammlungen unter freiem Himmel während der
Sitzungsperiode beider Kammern innerhalb der Entfernung von fünf
Meilen von dem Orte des Sitzes derſelben an die gleichförmige Vor
ſchrift des Reichsgeſetzes vom 10. October v. J. Art. 3. (Patent vom
17. October v. J., Geſetz Samml. 1848 S. 311) an. Zu Verſamm-
lungen, welche auf öffentlichen Plätzen in Städten und Ortſchaften und
auf Straßen ſtattfinden ſollen, iſt die vorherige Genehmigung der Orts
potizeibehörde vorbehalten worden weil ſolches im Intereſſe der Freit
ypeit und Sicherheit des Verkehrs, welche dem Publikum ungeſchmalert
erhalten werden muß, unerläßlich erſcheint und in dieſer Beziehung die
Attributionen der Ortspolizeibehörden auch dem Aſſociationsrechte gegen
über fortbeſtehen. Oeffentliche Aufzüge unterliegen daher denſelben Be
ſtimmungen es iſt jedoch vorbehalten worden daß dieſelben ſich nicht
auf ſolche Aufzüge erſtrecken, welche dem kirchlichen oder gewöhnlichen
Leben angehören und in der an jedem Orte herzebrachten Weiſe Slatt
finden ſollen.
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Halberſtadt, d. 11. März. Ueber die ſeit dem No-
vember v. J. inhaftirten politiſchen Gefangenen iſt das Urtheil
geſprochen Referendar Bertog wurde zu anderthalb, Wis-
licenus, Tremper, Schmidt, Betge Jeder zu einem
Jahre Feſtungsſtrafe verurtheilt. (D. R.)

Jtalien.
Die Turiner zweite Kammer hat die Antwortsadreſſe

mit 94 gegen 24 Stimmen angenommen. Wir entnehmen der-
ſelben die wichtigſten Stellen: „Vereinigen wir uns mit den
hochherzigen Ungarn, das aus demſelben Grunde gegen den nam-
lichen Feind kampft, und wenn die benachbarten Slawen Jta-
liens es verſuchen, ſich zur Würde einer Nation zu erheben, ſo
leiſten wir ihnen den Beiſtand, den die Gemeinſamkeit unſerer
Intereſſen fordert. Wir verlangen den Krieg, und zwar un
verweilt.“ Bei dieſem nunmehr von beiden Kammern ausge-
rn Ruf nach Krieg kommt in Betracht, daß derſelbe zur

ufrechthaltung der Ordnung im Jnnern ebenſo nothwendig iſt,
als zur Eroberung des lombardiſch venetianiſchen Gebiets. Die
Ausſicht auf die Gefahren im Jnnern, die bei einer langeren
Oauer des status quo unvermeidlich wären, erklärt zum großen Theil die kriegeriſche Sprache der beiden Kammern. Am

5. März wurde die Adreſſe dem König uberreicht, der ſie, um
geben von ſeinen Miniſtern, mit ſichtbarer Bewegung vornahm
und folgende Antwort ertheilte: Jch bin glücklich durch die Ge
ſinnungen, die Sie mir ausdrücken und erſuche Sie, der Kam-
mer in meinem Namen zu danken. Jch freue mich über die
Eintracht, die in unſerm Lande herrſcht. Dieſe Einigkeit iſt die
ſicherſte Grundlage für unſern Erfolg. Sie verſichern mich, die
Nation ſei zu allen Opfern bereit. Jch meinerſeits verſichere ſie,
daß die Armee bereit und gerüſtet und daß Mir und Meinen
Söhnen nichts mehr am Herzen liegt, als die Nationalehre und
die Unabhängigkeit Jtaliens.“ Die lombardiſche Kon-
ſulta hat denſelben Tag dem Konige eine Adreſſe überreichen
laſſen, worin es heißt: „Ja, die Lombarden, welche Sie, Sire,
als Brüder ehrten, indem Sie ihnen die Ehre der Standhaftig
keit und des Maärtyrerthums zuerkannten, werden ſich Jhres Ver
trauens, der Achtung und der Anhanglichkeit der geſammten
Nation würdig zeigen. Unerſchütterlich in der Erfüllung des
Vertrags, durch den ſie ſich zu einer Familie mit dieſen mu
thigen ſubalpiniſchen Völkern verbunden haben, mitten unter
ihren unausſprechlichen Leiden, unter der Laſt ſo vieler Schmer-
zen und Mißhandlungen wünſchten und hofften ſie ein einziges
Wort. Dieſes Wort haben Sie geſprochen.“ Der Koöönig ant
wortete in ähnlichem Sinn, was ſo viel hieß, als den Krieg
erklären, deſſen eiſerne Wurfel nun abermals über dieſe ſo ge
ſegnete Po-Ebene dahinrollen werden.

Frankreich.
Paris, d. 10. März. Nach heute eingetroffenen Nach

richten aus Neapel ware die ſicilianiſche Angelegenheit bereits
zu einer definitiven Löſung gelangt. Jn Folge dieſer iſt die
früher geltend gemachte gaänzliche Trennung von der Krone
Neapels aufgehoben worden, die Sicilianer kehren vielmehr wie
der unter den Scepter Ferdinand's zurück, der ſich dazu verſtan
den haben ſoll, die Conſtitutionen von 1812 mit den von den
jetzigen Bedürfniſſen verlangten Modificationen und eine unbe
dingte allgemeine Amneſtie zu verlangen. Am 1. März, ſagt
man, ſeien die engliſche und die franzöſiſche Escadre nach Pa
lermo abgegangen, um den General- Lieutenant ſo wie die ſammt
liche königliche Regierung daſelbſt einzuſetzen. Man ſchreibt dieſe
friedliche Beendigung dem geſchickten Benehmen des Geſandten
der franzöſiſchen Republik in Neapel, Hrn. v. Rayneval, zu und
fuügt noch bei, daß er hauptſächlich gegen die eigennutzige Politik

N

von Lord Palmerſton zu kämpfen gehabt hätte, welcher in den
Verhältniſſen eine ſehr günſtige Gelegenheit erblickt hatte, Sici
lien vollſtändig den Engländern in die Hände zu geben und ſo
zu ſagen eine engliſche Colonie daraus zu machen.

Dem Miniſter der äußeren Angelegenheiten hat Hr. v. Thorn,
bevollmächtigter oöſterreichiſcher Miniſter, vor mehreren Tagen
drei Noten ſeiner Regierung überreicht in der erſten rechtfertigt
dieſelbe den Einfall der öſterreichiſchen Truppen in Ferrara; in
der zweiten wahrt ſie Oeſterreichs Rechte auf Toscana, kraft der
Verträge von 1735 und 1815, und in der dritten erklärt ſie
als Recht und Pflicht der Großmachte, den Papſt in ſeine welt-
liche Souverainetät wieder einzuſetzen, meint jedoch, es wäre
unter den obwaltenden Umſtanden angemeſſener, wenn dieſelben
die Ausführung der Jntervention den katholiſchen Mächten zwei-
ten Ranges: Spanien, Portugal und Neapel, uüberließen und
die Truppen der letzteren Macht die unter General Zucchi ſte
henden paäpſtlichen Truppen unterſtützten. Da dieſe drei Noten
zu gleicher Zeit mit der Note des Cardinals Antonelli hier an
langten, in welcher Pius IX. das bewaffnete Einſchreiten von
Oeſterreich, Frankreich, Spanien und Neapel in Anſpruch nimmt,
ſo muß die franzöſiſche Regierung wohl ohne weiteren Verzug
aus ihrer Unthatigkeit oder Neutralität herausgehen und einen
beſtimmten Entſchluß faſſen; man zweifelt daher in gut unter
richteten Kreiſen nicht, daß ſie ſich fur den Vorſchlag Oeſter
reichs entſcheiden werde, der ihr ein directes Einſchreiten erſpart
und ihr dennoch einen mittelbaren Antheil an der Herſtellung
der weltlichen Souverainetat des Papſtes gewahrt.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 9. März. General Sir Ch. Napier wurde

vorgeſtern auch vom Direktorenhofe der oſtindiſchen Compag-
nie zum Ober- Befehlshaber des indiſchen Heeres und zum
außerordentlichen Mitgliede des Raths von Jndien ernannt.
Er wird am 20. ſeine Reiſe antreten. Da die Reiſe ſieben
Wochen dauert ſo kann er, wie die Times bemerkt, erſt
auf dem Kriegsſchauplatze eintreffen, wenn der gegenwartige
Feldzug entſchieden iſt. Jn den Sommermonaten müſſen die
Waſſen ruhen und Sir Charles wird daher weiter nichts
thun können als fur den nächſten Feldzug Vorbereitungen
zur Verfolgung des Sieges oder zum Wiedergutmachen der

iederlage zu treffen.
Der amtliche Bericht Lord Gough's uüber die Schlacht

am Jelum am 13. Januar, der in einem Extrablatte der
Gazette veroöffentlich worden iſt, widerlegt, nach dem Ur-
theil der londoner Preſſe, die Vorwürfe nicht, welche dem
Ober Befehlshaber uüber ſein Verhalten in Bezug auf jene
Schlacht gemacht worden ſind. Lord Gough erklärt die Noth-
wendigkeit des Angriffs aus den Anſtalten des Feindes, aus
denen hervorgegangen ſei, daß die Sikhs ſelbſt den Kampf
zu beginnen beabſichtigt haben und welche vorausſehen lie
ßen, daß das britiſche Lager einer nachtlichen Beſchießung
ausgeſetzt geweſen wäre, wenn die Engländer die Schlacht
nicht angenommen hätten. Der Bericht uber die Schlacht
ſelbſt, meinen die Blätter, habe augenſcheinlich den Zweck,
einem etwaigen Vorwurfe, als habe es an der gehoörigen
Oberleitung und dem noöthigen Zuſammenwirken der einzel
nen Brigaden gefehlt, zu begegnen. Die Vernichtung des
24. Infanterie Regiments erklärt Lord Gough daraus, daß
das Regiment, ein Zeichen ſeiner Führer mißverſtehend, zu
ſchnell vorgeſturmt ſei und ſich dadurch der Unterſtutzung der
eingeborenen Regimenter, die zur Brigade gehörten, beraubt
habe die Flucht der KavallerieBrigade des Brigadier Pope
wird ebenfalls durch einen mißverſtandenen Befehl erklart
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obgleich zugeſtanden wird, daß die reitende Artillerie von die-
ſer Brigade ubergeritten worden. Der Flucht des 5. ben-

Kavallerie- Regiments wird nicht erwähnt. Lord
ough, meint der Globe, habe jedenfalls darin gefehlt, er-

ſtens nicht Verſtärkungen abgewartet und zweitens nicht ge
hoörig rekognoszirt zu haben.

Kammerverhandlungen.
Erſte Kammer.

Den 10--12. März.
Am 10. d. begann die erſte Kammer mit der noch nicht beendeten

Adreßdebatte. Der Abgeordnete Stahl vermißte in dem vorgelegten Ent-
wurfe jede Entſchiedenheit. Es bedürfe einer energiſchen Wahrung der
Heiligkeit von Geſetz und Recht, einer Anerkennung der Thaten der Re
gierung durch welche das Land gerettet worden. Auch über die Recht-
mäßigkeit des Belagerungszuſtandes enthalte die Adreſſe kein Wort und
eben ſo wenig in der deutſchen Frage ein Zeugniß zu Gunſten des Rechts
bodens und der Machtverhältniſſe. Ein Antrag des Abg. Gräff im Ein
gang der Adreſſe das Wort „„Ehrfurcht“ mit ehrerbietigem Vertrauen“
zu vertauſchen wurde verworfen. Ueber den Antrag von Sperling,
aus dem Adreßentwurfe die ausdrückliche freudige Anerkennung
der Rechtsbeſtändigkeit der Verfaſſung“ zu beſeitigen, ent-
ſpann ſich eine längere auch die folgende Sitzung am 12. ausfüllende De-
batte, an der von der Oppoſition Zenker, Graff, Kuh, Fiſcher, Forkenbeck,
Maurach und Leue, von der konſervativen Seite Baumſtark, Milde, Hüls-
mann Roſenkranz und vorzüglich Bergmann, die Rechtsgültigkeit der
Verfaſſung gegen die Sophismen der Widerſacher vertheidigend, Theil nah-
men. Wir geben im Nachfolgenden Bergmanns Rede unverkürzt.

Vor allen Dingen, glaube ich, würde es nicht unzweckmäßig ſein, die
Debatte auf den Punkt zurückzuführen, auf den es eigentlich ankommt,
nämlich auf den Ausſpruch des Adreß Entwurfes, daß die Verfaſſung als
zu Recht beſtändige Grundlage unſeres Staatsrechtes anzuerkennen ſei.

Von den Anſichten, die heute bereits ausgeſprochen worden ſind, muß
ich zunächſt diejenige daß die Verfaſſung ausdrücklich als nicht zu Recht
veſtändig anzuerkennen, daß ſie ausdrücklich abzulehnen ſei, für eine Un
möglichkeit erklären. Jch finde darin eine politiſche Unmöglichkeit; denn
durch die Ablehnung der Verfaſſung kann die Krone in die Lage verſetzt
werden die Kammern aufzulöſen und dann entweder blos die Verfaſ-
ſung ſo beſtehen zu laſſen wie ſie jetzt iſt, ohne die Reviſion, alſo mit
Offenlaſſung der vielen Wünſche, die ſich noch wohl denken laſſen, und
die Freiheit der Nation erweitern müſſen oder es könnte ſogar der Fall
eintreten daß die Verfaſſung auch ſo, wie ſie iſt, zurückgenommen wer
den müßte. Zu dieſem Falle könnte die Krone wohl gedrängt werden,
wenn äußere Verhältniſſe ſie nöthigten, gegen einen Feind alle Kraft zu
entwickeln, und, um das zu können, die Ruhe aufrecht zu erhalten im
Lande um jeden Preis.

Der eine aber wie der andere Weg führt zum ſicheren Verderben,
entweder zur Anarchie oder zum alten Abſolutismus. Sie, meine Her-
ren! wollen aber nicht das Verderben Sie wollen das Gedeihen und die
Wohlfahrt des Vaterlandes im Jnnern; Sie wollen ſeine Größe, ſeine
Macht und ſeinen Ruhm nach Außen. Darum iſt es eine politiſche
Unmöglichkeit, die Verfaſſung etwa ausdrücklich nicht anerkennen zu wollen.

Mich dünkt aber, es ſei auch eine moraliſche Unmöglichkeit denn wer
gewählt iſt, wer gewählt hat, und wer als Abgeordneter hier erſchienen
iſt, der hat dafür jetzt keinen anderen Rechts Titel, als das Geſetz vom
5. December das Berufungs- Patent. Das Berufungs-Patent iſt aber
ſchon ein Theil der Ausführung der Verfaſſung wer alſo hier erſchienen
iſt, hat ja bereits anerkannt, daß er berufen ſei, um die Verfaſſung zu
revidiren, aber er kann nicht der Meinung ſein wollen daß er berufen
ſei, die Verfaſſung abzulehnen oder zurückzuweiſen, für rechtsunbeſtändig
zu erklären. Darum bin ich der Meinung, daß es auch eine moraliſche
Unmöglichkeit ſei, die Verfaſſung ausdrücklich ablehnen zu wollen.

Die zweite Anſicht, welche darüber obwaltet daß die Verfaſſung blos
als Thatſache anzunehmen ſei, ſcheint mir nicht genügend gerechtfertigt
zu ſein. Die Verfaſſung iſt nicht eine Thatſache, ſie iſt ein Geſetz. Als
ſolches hat ſie innere Kraft nicht darin, daß ſie promulgirt iſt ſondern
die Promulgation iſt nur eine Thatſache, die nur einen gewiſſen Zeitpunkt
des Geltens beſtimmt. Jhren eigentlichen Rechtsgrund muß ſie in ſich
ſelbſt tragen er beruht in der Quelle, aus der ſie gefloſſen, in den Be
fugniſſen und Pflichten der geſetzgebenden Macht.

Mich dünkt aber auch, es ſei ungenügend, die Verfaſſung blos
als eine vollendete Thatſache anzuſehen und es ſei eine Jnkonſequenz, die
zu nichts führen kann. Wer heute dieſe Verfaſſung blos als eine vollendete
Thatſache anerkennt, der kann unter gegebenen Umſtänden morgen in dem
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Falle ſich befinden, die Anarchie anzuerkennen, und übermorgen den Ab
ſolutismus. (Bravo!)

Jch weiß nicht, wie es Staatsmännern geziemt, oder wie ſie zu ſol
chem Ziele gelangen können, auf dem Boden dieſer Unſicherheit. Daß aber
mit Anerkennung der blos vollendeten Thatſache etwa Hinterhalts- Gedan
ken verbunden ſeien, das kann ich natürlich von Keinem glauben, der hier
erſchienen iſt. (Bravo!)

Es bleibt alſo nur noch die Anſicht übrig, daß die Verfaſſung als die
rechtsbeſtändige Grundlage unſeres Staatsrechts anzuerkennen ſei.
Es kommt alſo nicht darauf an was die Verfaſſung materiell enthält,
ſondern es handelt ſich hier nur darum, zu fragen ob ſie ein berechtigter
Akt der Regierung an ſich war. Ob ſie alles Gute enthält, was ſie zu
wünſchen übrig läßt, darin liegt nicht die Frage. Die Rechtsbeſtändigkeit
des Aktes iſt die Frage, nicht die Frage nach den Pflichten unſerer Revi
ſion. Die Frage aber nach der Rechtsbeſtändigkeit, das iſt nach der Be
rechtigung des Aktes, den die Krone damit vorgenommen hat, muß
jedenfalls bejaht werden. Man hat der Krone das Recht beſtritten, die
National Verſammlung zu vertagen, zu verlegen und aufzulöſen. Man
hat ſich dabei geſtützt auf das Prinzip der Vereinbarung. Man hat ge
glaubt, darin ſei ein Vertrags Verhältniß enthalten, und dieſer Vertrag
müßte nothwendig zur Erfüllung kommen, und es dürfe davon unter kei
nen Umſtänden abgegangen werden. Aber von einem ſolchen Vertrage
kann nur im Privatrechte die Rede ſein, und zwar um deshalb, weil
es da allein eine dritte Macht giebt, die über beiden Parteien ſteht,
eine richterliche Macht, welche zu beſtimmen hat, welche Partei es an
der Erfüllung hat fehlen laſſen, welche ſie alſo noch leiſten müſſe; und
eine Macht, die dann auch ihren Ausſpruch zur zwangsweiſen Erfüllung zu
bringen hat.

Ueber der Krone und der National- Verſammlung gab es aber keinen
Richter und deshalb kann von einem Vertrage zwiſchen beiden von dem
er keinen Umſtänden hätte zurückgetreten werden können, nicht die Re

e ſein.
Das Weſen der Vereinbarung beſteht nach der richtigen Anſicht aber

auch in ganz etwas Anderem.
Krone und National Verſammlung waren nicht zwei kontrahirende

Parteien ſondern zwei neben einander ſtehende politiſche Mächte.
Jhre Macht beruhte auf dem Glauben und dem Vertrauen der Na-

tion, daß beide, Krone wie National- Verſammlung, nach intellektueller
wie moraliſcher Befähigung im Stande ſeien, den Staat neu aufzubauen
und die Freiheit der Nation zu gründen.

Der Begriff der Vereinbarung iſt aber in ſeinem Weſen ein unvoll
kommener denn es fehlt ihm an einer ausführbaren Alternative; kommt
es nämlich nicht zur Vereinbarung wird die Hoffnung getäuſcht, die man
daran geſetzt hatte, dann entſteht ein Nichts ein leerer Raum eine Ne
gative oder um es poſitiv auszudrücken, es entſteht eine permanente Ver-
uneinbarung.

Der Zuſtand einer ſolchen iſt aber ein unmöglicher.
Um nun den Staat aus ſolcher Unmöglichkeit zu erretten, muß es

einen oberſten Grundſatz alles Standrechts geben, welcher für jede Staats
Geſellſchaft gilt, welche Form ſie haben möge, von der freieſten Repu
blik bis zur ungebundenſten Monarchie. Dieſer Grundſatz iſt aber, daß
die Regierungsmacht das Recht und die Pflicht haben müſſe, zur Rettung
des Ganzen auch Alles zu thun, was dazu erforderlich und dienlich iſt.
(Bravo!)

Dieſer Grundſatz iſt ein vernunftnothwendiger; denn wenn er nicht
exiſtirte, ſo würde eben das Ganze zu Grunde gehen müſſen während es
doch um ſeiner ſelbſt willen erhalten werden ſoll. Jſt aber dieſer Satz
ein vernunftnothwendiger, ſo iſt er auch ein wahrer denn alles, was ver-
nunftnothwendig iſt, das iſt auch unbedingt wahr. Die Richtigkeit dieſes
Satzes müſſen ſelbſt diejenigen anerkennen welche den Weg der Revolution
für denjenigen halten der geeignet ſei, die Wohlfahrt der Nationen zu
begründen. Denn ich wüßte nicht, welche andere Berechnung dieſe für ſich
hätten, als das der Weg der Revolution zur Rettung führe aus unerträg-
lich gewordenen Zuſtänden.

ſo mehr wird der Grundſatz gelten für die ſtehen gebliebene Mo-
narchie.

Damit aber die Krone den Akt der Verleihung der Verfaſſung recht-
fertige, iſt erforderlich, eine unabweisliche Nothwendigkeit in der Ueberein
ſtimmung der Verfaſſung mit den gegebenen Verheißungen.

Was die äußere Nothwendigkeit anlangt, welche die Krone hatte, dieſe
Verfaſſung zu geben, ſo iſt Jhnen ſchon von anderen Rednern genug dafür an
geführt worden. Jch erinnere an die Mißachtung und Beſchimpfung die
Miniſter und Deputirte erfahren hatten an die Erſtürmung und Plünde-
rung des Zeughauſes an die Zerſtörung der Maſchinen die den Arbeitern
Beſchäftigung und Brod geben ſollten.

Jch erinnere mich auf die Angriffe auf die Hotels des Miniſters Prä
ſidenten und des Juſtiz- Miniſters und die Umſtellung des Schauſpielhau
ſes, in welchem die Vertreter der Nation tagten, durch drohende Volks
maſſen, welche die Freiheit der einzelnen Deputirten gefährdeten. Man
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hat zwar behauptet, die Verſammlung habe ſich ſelbſt für frei erklärt.
Dadurch kann die Frage ſonach nicht entſchieden werden. Ein Beſchluß
der Majorität, daß die ganze Verſammlung alſo auch die Minorität,
frei ſei, würde eben die Folge haben, daß die Unfreiheit der Minsrität
niemals erkannt, alſo förmlich etablirt werden könnte. Es kann über
haupt nicht die Freiheit blos der Majorität, ſondern es muß die Freiheit
jedes Einzelnen erfordert werden, weil ohne ſolche eine wahre Majorität
gar nicht exiſtirt.

Wenn man gleich im Allgemeinen fragte, ob eine äußere Veranlaſ-
ſung vorhanden geweſen ſei, die National- Verſammlung zu vertagen, zu
verlegen und aufzulöſen, ſo ward die Frage falſch aufgefaßt. Es war zu
nächſt prinzipiell noch gar nicht die Rede von Vertagung fie lag auch
prinzipiell gar nicht in der Maßregel, ſondern war nur eine Frage der
Zeit, da doch unter allen Umſtänden einige Tage erforderlich waren die
Verſammlung in Brandenburg zuſammentreten zu laſſen, und als das
Miniſterium eintrat, war von einer Auflöſung gar nicht die Rede. Wenn
man ſagt daß die National- Verſammlung vor der Gewalt der Bajonnette
gefallen ſei, ſo muß ich doch, ſo ſehr auch der äußere Anſchein dafür
ſpricht, die innere Wahrheit der Behauptung beſtreiten.

Wer war denn die Macht, die der Nation gegenübertrat? Etwa die
Soldaten, die in Berlin einrückten? Und wer ſtand denn dieſer Macht
entgegen? Jn Berlin waren ja allein 20,000 Mann Bürgerwehrmänner,
die jedes Haus zur Feſtung hätten machen können, und hat außerdem die
Nation nicht eine halbe Million waffenfähiger und waffengeübter Männer
und eine ſolche Macht ſollte ſich beugen vor den Soldaten, welche nach
Berlin kamen ſollte ſich beugen, wenn die ganze Nation hinter ihr ge
ſtanden hätte? Mich dünkt denn doch, das wäre ein Vorwurf der ſchmäh-
lichſten Feigheit, den man der ganzen Nation machte, oder ſind wir ent
artet? ſind wir nicht mehr diejenigen oder die Söhne derjenigen, die ſelbſt
oder deren Väter auf den Schlachtfeldern an der Katzbach und bei
Kulm bei Dennewitz und Groß Beeren, bei Leipzig und Paris und bei
Waterloo ſiegreich und als Helden fur die Freiheit gefochten haben
Jſt die Jdee der März- Revolution verflogen, oder hat ſie keinen allgemei-
nen Boden gehabt in der ganzen Nation? Erklärt man dic Nation für
niederträchtig Denn wenn die Nation alles Wollen und alles Denken der
Verſammlung theilte, dann war es ihre Ehrenpflicht, ſie zu ſchützen mit
dem letzten Blutstropfen, und niederträchtig iſt die Nation, die nicht ihr
Alles ſetzt an ihre Ehre. Aber es war nicht ſo. Richtig iſt und wahr
vehauptet, nicht die Mauern, in denen die National- Verſammlung tagt,
ſondern die Willen die Herzen, die Gedanken ihrer Mitglieder, ſeien die
National Verſammlung aber daraus folgt nicht, daß mit allen Denken
und mit allen Willen die Nation ſelbſt auch einverſtanden geweſen wäre.
Wäre ſie es geweſen, ſo wäre erfolgt, was die National Verſamm-
lung zum Theil vielleicht geglaubt und gehofft hat, nämlich dir Unter
ſtützung der Nation. Aber eben weil ſie nicht erfolgt iſt, kann man auch
nicht behaupten wollen, es habe der Akt der Regierung den National
Willen verhöhnt oder den Willen des größten Theils der Nation ſich entge-
genſtellt. Zu einer Auflöſung der National Perſammlung kam es aber
erſt nach den Ereigniſſen in Brandenburg. Jch will daran nicht erin-
nern, es iſt ein trauriges Thema aber darauf will ich mich doch be
rufen, daß die National Verſammlung von da an innerlich wie äußer-
lich in der Auflöſung begriffen war. Der Zuſtand der Auflöſung exiſtirte
bereits und die Krone hatte nur auszuſprechen daß er da ſei. Dieſe
Gründe ſind diejenigen, welche die Kommiſſion die die Adreſſe entworfen
hat, dazu beſtimmt haben, anzuerkennen, daß die Krone dringend veran
laßt war, die Verfaſſung zu geben. Das zweite Moment der innern
Rechtfertigung dieſes Aktes ergiebt ſich aus dem Jnhalte der Verfaſſung,
und da brauche ich blos darauf hinzuweiſen daß die März Verheißungen,
wenn auch bei weitem nicht alle, doch zum größten Theile in derſelben ge
währt ſind nämlich: die Freiheit der Preſſe und des Vereinigungs- Rechts,
die Freiheit des religiöſen Bekenntniſſes, der Wiſſenſchaft und ihrer Lehre,
die Garantie des öffentlichen Rechtszuſtandes, die Verantwortlichkeit der
Miniſter und Anderes. Was aber noch fehlt, iſt darin gegeben, daß die
Kammern an Stelle des unzureichenden Begriffs der Vereinbarung jetzt
ausgeſtattet ſind mit der geſetzgebenden Macht und darum noch Alles das
ſelbſt ſchaffen können, was an dem Jnhalte der Verfaſſung, wie ſie un
mittelbar vorliegt, noch fehlen ſollte. Es iſt beſonders angegriffen wor-
den die Wahl des Ausdrucks im Adreß- Entwurf, daß die Anerkennung
„freudig“ ſei. Dieſer Paſſus hat ſeinen beſondern Grund. Er beruht
darauf daß die Krone nach der Einleitung und nach dem Jnhalte der
Verfaſſung auf die umfaſſenden Vorarbeiten der frühern National- Ver
ſammlung Rückſicht, ſehr weſentliche Rückſicht, genommen hat. Dadurch
hat die Krone der auf dieſem Felde ſegensreichen Wirkſamkeit der Natio
nal Verſammlung ein für alle Zeiten ehrendes Denkmal der Anerkennung
errichtet. Mit dieſer Rückſichtsnahme hat die Krone das geiſtige Band
feſtgehalten welches zwiſchen ihr und der National- Verſammlung beſtand,
und mit dieſer Anerkennung das Band hinübergeleitet zu den jetzt berufe
nen Kammern. Deswegen, meine Herren, hat ſie dem verletzten Rechts
gefühl der Nation die nothwendige Rechenſchaft gegeben, und darum hat

die Kommiſſion geglaubt, ſich des Ausdruckes „freudig bedienen zu kön
nen. Wenn endlich in dem Adreß- Entwurfe noch geſagt iſt, es habe die
Spannung nachgelaſſen und Handel und Gewerbe hätten angefangen ſich
zu erholen von ihrem Darniederliegen, ſo iſt dies deshalb geſchehen, weil
die Kommiſſion ſich nicht verſagen durfte, zu erkennen daß jene Erſchei-
nungen wenn auch nicht allein ſo doch weſentlich in der verliehenen Ver
faſſung und der ſeit dem eingetretenen Rechtszuſtand größeren öffentlichen
Sicherheit ihre Urſache fänden.

Auf dieſe Weiſe hat die Kommiſſion geglaubt, den Ausdruck, den ſie
gewählt hat, rechtfertigen zu können.

Jch bitte nur noch um zwei Worte. Die Krone hat Sie, meine
Herren, jetzt durch die Verleihung der Verfaſſung auf ein Gebiet des
Staatsrechts geſtellt, auf dem Sie nunmehr den Rechtsſtaat aufzubauen,
auf dem Sie die Macht der Krone, auf dem Sie die Freiheiten der Na
tion gründen können.

Wenn Sie auf dieſes Gebiet des Staatsrechts nun den Geiſtesblick
zur richtigſten Erſchauung der Dinge, wenn Sie den Muth zum kühnſten
Wagen und zum unerſchütterlichen Beharren auf dem Wege der Pflicht,
wenn Sie mitbringen die unbedingte Reinheit des Charakters, die nicht
an ſich denkt, ſondern nur das Vaterland im Auge hat, dann wird Jh-
rem Wirken der Segen des Gedeihens nicht fehlen dann kann Jeder von
Jhnen, wie auch die Würfel fallen mögen, zu jeder Stunde und auch in
der letzten noch mit ſelbſterhebendem Bewußtſein von ſich ſagen Du
haſt gewiſſenhaft gehandelt““ und dann werden noch die ſpäteſten Geſchlech-
ter in rühmender Anerkennung einer Verſammlung gedenken, die in die
ernſte Mitte des Jahrhunderts berufen war, das Wohl ſo vieler Millio-
nen zu gründen und die mit Treue und mit Eifer redlich beſtrebt gewe-
ſen iſt, dieſem hohen Berufe auch die Erfüllung zu bringen. Bravo von
allen Seiten.)

Zweite Kammer.
Den 10 12. März.

Die zweite Kammer beſchäftigte ſich am 10. d. mit mehreren nicht er
heblichen Anträgen von denen zur nähern Erwägung in die Abtheilungen
verwieſen wurden 1) ein Antrag des Grafen Renard auf Regulirung
der ländlichen Verhältniſſe; 2) ein Antrag von Pflücker auf Reguli-
rung der gewerblichen Verhältniſſe; 3) ein Antrag auf Vorbereitung der
Verfaſſungsreviſion durch eine Kommiſſion von 21 Mitgliedern. Jn
der Sitzung am 12. d. ſtand der Antrag von Waldeck und Genoſſen auf
der Tagesordnung „Die Kammer wolle beſchließen, das Miniſterium auf
zufordern, den ſeit dem 12. Novbr. v. J. über Berlin und deſſen zwei
meiligen Umkreis verhängten Belagerungszuſtand ſofort wieder aufzuheben.“
Waldeck motivirte den Antrag in einer längern Rede, in welcher er die
ſchon oft gebrachten widerſinnigen Gründe wiederholte: Berlin ſei im vo
rigen Jahre vollkommen ruhig geweſen und ſei noch ruhig, Handel und
Gewerbe ſtockten wegen des Belagerungszuſtandes und die Fremden ver-
mieden deshalb die Stadt. Nachdem der Miniſter des Jnnern ervwvidert,
daß die Regierung lebhaft wünſche, ſich über den Belagerungszuſtand aus
zuſprechen, wurde faſt einſtimmig die Verweiſung des Antrags in die Ab-
theilungen angenommen.

Eiſenbahnen.
Halle Thüringer Eiſenbahn. Die Direktion dieſer Bahn hat

im Jntereſſe der Aktionaire und in Betracht, daß die Vollendung der Frie
rich Wilhelms -Nordbahn den geraden Weg nach Frankfurt a. M. mittelſt
der Verbindung der vom Staat acquirirten Lippſtädter Bahn, naturgemäß
ihr den Verkehr zuführt, ſchon jetzt dem Handels Miniſterium den An
trag geſtellt, event. das Anerbieten gemacht, den Betrieb der Köln Min-
den Thüringer Verbindungsbahn zu übernehmen. Die unfertigen beiden
Bahnen ſind es, welche die Thüringer Bahn einer Sackbahn völlig gleichſtel
len, denn durch die Vollendung der Köln Mindener Eiſenbahn die über
Magdeburg nach Leipzig führt, deren ganzer Verkehr aber früher über
Kaſſel ging, iſt ihr bis jetzt der größte Theil des bei Projektirung der
Anlage gerechneten Betriebes entzogen. Unbezweifelt iſt eine enge Ver
bindung der Thüringer Bahnen mit den beiden angeregten Verlängerungs-
wegen eine ſo dringende Angelegenheit, daß die Vorſicht der Direktion,
ſchon jetzt darauf Bedacht zu haben, Anerkennung verdient. Daß auch mit
der Verwaltung der Nordbahn ein Uebereinkommen angebahnt wird, dürfte
ſich von ſelbſt verſtehen und wir wollen nur wünſchen, daß die Köln-
Mindener Bahn durch Uebernahme des Betriebes der Lippſtädter Eiſen
bahn, der Thüringer nicht den Vorrang abläuft. (D. Ref.)
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Bericht des Abgeordneten Fubel an ſeine
Wäòhler.

Geehrte Herren!
Die öffentlichen Verhandlungen der II. Kammer werden Jhnen in

den ſtenographiſchen Berichten vorliegen. Die Hauptfrage über die zu er-
laſſende Adreſſe iſt nur formell aufgetreten weil es fich nur darum han-
delte, ob überhaupt eine ſolche einzubringen ſei und darum jedes materielle
Eingehen vermieden werden mußte. Ganz gewiß iſt Jhnen dabei die ge
ringe Minorität womit der Beſchluß eine Adreſſe zu erlaſſen durchging,
ſchwer auf die Seele gefallen, und es iſt auch in der That nicht erfreu-
lich doch will ich verſuchen, Jhnen den Hergang und Erfolg klar zu ma
chen, der Sie wieder beruhigen wird. Die äußerſte Linke will es nämlich
abſichtlich nicht zu einer Adreſſe kommen laſſen, um nicht genöthigt zu
ſein, die Verfaſſung vom 5. December entſchieden und offen verwerfen zu
müſſen. Sie will die Anerkennungsfrage ganz umgangen wiſſen, um
faktiſch die Verfaſſung bei der Revifion einem bloßen Entwurfe gleich be
handeln und ſo zur alten Vereinbarung zurückgehen zu können. Sie weiß
ſehr wohl, daß, wenn die Frage der Anerkennung einmal aufgeworfen
wird, ſie in der Minorität bleibt, da ſehr viele Elemente auf der linken
Seite ſitzen, welche die Verfaſſung vor ihren Wählern offen anerkannt ha-
ben und auch hier anerkennen werden, d. h. theils als giltig, theils gel
tendes Staatsgrundgeſetz und derartige Schattirungen. Die Meiſten dieſer
Herren möchten nun gleichfalls über die Frage wegſchlüpfen,, theils weil
fie mehr links ſind, als fie ſich zu Hauſe vor den Wählern gezeigt, theils
weil fie ſelbſt nicht recht wiſſen, was ſie wollen und was ſie ſagen ſollen.
Darum fielen Alle dieſe der Linken zu und ſtimmten gegen die Adreſſe, um
nicht mit der geliebten Linken brechen, oder gar über ihre eigene nebelhafte
oder ſophiſtiſche Ueberzeugung ein beſtimmtes Ja oder Nein ausſprechen
zu müſſen. Wir haben aber gefiegt und mußten auf die Adreſſe beſtehen,
weil das Land darüber im Klaren ſein muß, ob unſer ganzes Staatsleben,
in der Luft ſchwebt, oder auf feſtem Boden ſtehr. Die Linke veryuchte,
dieſe Frage als eine rein theoretiſche und Zeit raubende darzuſtellen, wäh
rend ſie doch die materiellſte aller materiellen Fragen iſt, der Grund und
Boden, auf welchem nicht allein die ganze Geſetzgebung mit den Kam-
mern, ſondern auch das Wohl jedes Einzelnen jedes Berufſtandes im
Staate ſich ſtützt. Was die Zeit anbetrifft, ſo würde bei jedem einzelnen
Paragraphen der Verfaſſung den wir revidiren, der Prinzipienſtreit aus
brechen er muß deshalb gerade um der Zeiterſparniß willen ein fur
alle Mal abgemacht werden. Darum mußten wir, ganz abgeſehen von
der deutſchen Frage, die nur in der Adreffe vorkommen kann ſchon um
der Anerkennung der Verfaſſung willen, auf die Adreſſe eiſern beſtehen.
Was die Wahl Grabow's betrifft, ſo iſt er der einzige Mann welcher
das Präſidium aus dem Fundamente verſteht. Die äußerſte Linke haßt
ihn, weil er die Verfaſſung anerkennt, und war klug genug, der mitt
lern Fraktion der Linken Herrn Unruh zum Praäfſidenten vorzuſchlagen,
um dann ihren Waldeck zum Vicepräſidenten zu kreiren. Aus dieſem
Allen erſehen Sie, daß die ganze Kammer in 2 große Theile (Parreien
kann man es kaum nennen) geſpalten iſt. Die Linke iſt augenblicklich zwar
in 3 Fraktionen auseinander gegangen, indeſſen weiß nur die äußerſte,
was ſie will die anderen ſind noch im Bilden. So lan e die große Haupt
frage der Anerkennung noch den Mittelpunkt bildet, wird die Rechte von
dieſer Seite auf wenig Zuwachs rechnen können, weil die ihr am nächſten
Stehenden jener Seite aber unklar find und dieſe Frage durchaus rein und
ſonnenklar gehalten ſein muß. Was die Rechte anberrifft, ſo kennen Sie
das kurze Programm auf deſſen Grunde fie zuſammenhält. Wir haben
im Adreßentwurfe upſerer Partei alle Schroffheit vermieden und die Ver-
faſſung vom 5. December als das „nunmehr gültige Staatsgrundgeſetz“
bezeichnet, damit wir alle Gutgeſinnten, aber Schwankenden anziehen kön
nen. Es iſt alſo zunächſt denen die Hand geboten, welche an dem
„rechtsgültig“ Anſtoß nehmen, ſo wie auch denen, welche die Gültig-
keit von verſchiedenen Zeitpunkten her, ſei es vom 5. December ab ſei es
von der erſten Urwahl, ſei es von der Kammereröffnung, ſei es vom Tage
des Adreßerlaſſes datiren. Für dieſe Faſſung werden wir kämpfen und können
ſicher auf eine gute Majorität rechnen, wir werden aber denen entgegentre
ten, welche ganz verwerfen, oder blos ſagen, die Verfaſſung ſei geltend, d. h.
es ſei eine Thatſache, es habe ſich zugetragen, daß am 5. Decbr. die Ge
walt geſiegt und eine Verfaſſung oktroyirt habe und die dann natürlich die
Gültigkeit, noch mehr aber die Rechtsgültigkeit dieſer Verf. entſchieden ver
werfen vielmehr jenen Gewaltſtreich jetzt ganz annulliren wollen. Ob
die für dieſen großen Grundſatz vereinigte Rechte immer als Fraktion zu
ſammenbleiben, ja ob dies einmal gut und nützlich ſein werde, das be
zweifle ich. Es wird fich wohl, wenn der Grund erſt gemeinſam erkämpft
iſt, eine äußerſte Rechte (ſehr klein), eine Rechte und ein rechtes Centrum
(im Sinne unſeres Clubs im Saalkreiſe) bilden müſſen, denn die Ele-
mente des großen Ganzen werden ſicherlich Differenzen aufweiſen, welche
wohl für Cardinalfragen zuſammenſtehen, ſonſt aber von einander abwei
chen. Daß ein bloßes Centrum von einiger Bedeutung ſich bilden könne,
bezweifle ich, weil eben dazu die Kräfte fehlen und nach dem rechten Cen
zrum das Bereich der Schwankungen beginnt. Uebrigens muß ich der

Wahrheit die Ehre geben und bekennen daß ſelbſt ſolche Männer der
Rechten deren Namen und Antecedentien auf eine äußerſt rechte Ge
finnung hinweiſen ſich in unſerer Partei bis jetzt willig untergeordnet und
kaum ſichtbar mit Anſichten hervorgetreten ſind, welche ſie als Aeußerſte
erkennen ließen. Selbſt in der Deutſchen Frage haben ſie bei uns für ei
nen Paſſus in der Adreſſe dafür mitgeſtimmt, daß die Regierung zu der
Bildung eines en gern Bundesſtaats kräftigſt mitwirken ſolle, falls
nicht glle Deutſchen Staaten in denſelben eingehen wollten oder könnten,
d. h. das Programm Gagerns. Beſonders rühmend muß ich hier der ent
ſchieden und kräftig Deutſchen Geſinnung Bodelſchwinghs erwähnen, der
Deutſchlands und Preußens Größe für durchaus wechſelſeitig erachtet, alſo
es durchaus nicht für ein Opfer ausgeſprochen wiſſen will, daß Preußen
ſich Deutſchland hingiebt, weil er darin zugleich die wahre Aufgabe und
Größe Preußens erblickt. Ueberhaupt ſcheint nur dieſer glühend patrio
tiſche Mann das Wollen der Gegenwart vollkommen klar und mit ganzer
Hingabe erfaßt zu haben und ich bedaure nur, daß ſein Name und ſeine
frühere Thätigkeit (die ihm eine lehrreiche Schule in Verbindung mit dem
vergangenen, alles Dunkele klar machende Jahr geweſen ſein mag) ihm
noch nicht das Vertrauen im Volke geben, um an der Regierung Antheil
zu nehmen. Er möge einſtweilen der eigentlichen Rechten der Kammer
angehören, obwohl ich vermuthe, daß er innerlich einem rechten Centrum
näher ſtehen mag aber an jenem Platze wird er ein freiſinniges und wich
tiges Glied ſein. v. Arnim, der feine und gewandte Staatsmann zeigt
nicht blos, daß er das ganze Ringen der neuen Zeit begriffen hat, ſondern
es ſpricht auch aus ihm jener wahre Patriotismus der das Heil des Va-
terlandes dadurch begründen will, daß er den vernünftigen, dem Stande
der Bildung entſprechenden Willen der Nation wahrhaft und ernſt zu ver
wirklichen, nicht aber durch Schlauheit und Täuſchung zu einem bloßen
Scheinleben zu geſtalten ſucht. Jch habe Sie jetzt nur mit jenen zwei
Männern der Vergangenheit, welche der rechten Seite angehören, zu ih
rer richtigen Würdigung bekannt machen wollen, da ich überzeugt bin,
daß man gerade ſolche Namen benutzen wird, um eine Verdächtigung
reactionären Treibens an den Mann bringen zu können. Sboviel iſt
mir klar, daß eine eigentliche Reactions- Partei in der Kammer nicht
vorhanden iſt, obwohl ich einſehe, daß das nähere Eingehen auf ſpezielle
Verhältniſſe im Staats und Gemeindeleben auch auf der bisherigen rech
ten Seite eine Trennung herbeiführen werde. Und dabei wird das Vater
land fich wohl befinden denn in allen großen Fragen wird die wahre Va
terlandsliebe dieſe Männer vereint ſehen. Daß ich meine und darf wohl
ſagen Jhre Ueberzeugung mit aller Offenheit und Entſchiedenheit wah
ren werde, dazu erbitte ich mir Jhr ferneres Vertrauen, wie Sie es mir
durch die Wahl bis hierher geſchenkt haben. Weitere Berichte werden re
gelmäßig folgen. Daß meine Zeit noch etwas beſchränkt iſt, mögen Sie
beiſpielsweiſe nur daraus entnehmen, daß ich ſelbſt die 1ſte Kammer noch

nicht geſehen habe. Fubel.
Magdeburg- Leipziger Eiſenbahn

A. Betriebs-Einnahmen:
1) vom 1. Jan. bis ult. Sept. 1848 572,143 r 10
2) Jm Monat October ej. a. 85,286 26 11
gegen 98,184 24 6 à pro 1847.

in Summa 657,4307 69 11
B. Perſonen-Frequenz:

1) vom 1. Jan. bis ult. Sept. 1848 546,925 Perſonen.
2) im Monat October ej. a. 638,961
gegen 79,142 Perſonen pro 1847.

in Summa 615,886 Perſonen.
C. Fracht- und Eilgüter-Verkehr:

1) vom 1. Jan. bis ult. Sept. 1848 1,581,823 Centner.
2) im Monat October ej. a. 193,3198
gegen 291,5278/, Centner pro 1847.

in Summa 1,775,143 Centner.

Perſonen Frequenz der Magdeburg- Leipziger
Eiſenbahn.

Bis inel. den 24. Februar e. wurden befoördert
Vom 25. Februar bis inel. 3. März e. inel.

1009 Perſonen aus dem Zwiſchenverkehr

Summa

62,789 Perſonen.

8,832 Perſonen.

71,621 Perſonen.



Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Nach J. 62 sequ. der Verordnung vom
3. Jan. d. J. (Geſ. Samml. S. 14 sequ.)
iſt für den Saalkreis die Geſchwornen-
Urliſte für das laufende Jahr von mir an
elegt worden, welche diejenigen Perſonen

enthält, die bei der nahe bevorſtehenden
Einführung des mündlichen und öoffentli
chen Verfahrens in Unterſuchungsſachen zu
Geſchwornen berufen werden koönnen.

Dies iſt der Fall bei allen Perſonen,
welche die Eigenſchaft eines Preußen be
ſitzen, zwiſchen 30. und 70. Jahre alt
ſind, im Vollgenuß der bürgerlichen Rechte
fich befinden, leſen und ſchreiben können
und wenigſtens ein Jahr in der Gemeinde,
in der ſie ſich aufhalten, ihren Wohnſitz
haben, auch mindeſtens jährlich 18 M

an Klaſſenſteuer oder 20 A an Grund-
ſteuer (ausſchließlich der Beiſchläge) oder
24 an Gewerbeſteuer entrichten, oder
unter Vorausſetzung einer dieſer Arten der
Beſteuerung nach ihren Verhaltniſſen zu
entrichten haben würden, oder endlich ohne
Rückſicht auf den erwähnten Steuerſatz
zur Kategorie der Rechtsanwalte und No-
tarien, der Profeſſoren, der approbirten
Aerzte und derjenigen Beamten, welche
entweder von Sr. Majeſtät dem Konige
unmittelbar ernannt ſind oder ein Einkom-
men von wenigſtens 500 jährlich be
ziehen, gehoören.

Ausgeſchloſſen von der Berufung zu
Geſchwornen ſind jedoch ſelbſt wenn vor-
ſtehende Bedingungen fur ſie zutreffen ſoll
ten die Miniſter und Unterſtaatsſecretai-
re, die richterlichen Beamten, die Staats-
anwälte und deren Gehulfen, die Regie-
rungs Praäſidenten, Provinzialſteuer Di-
rectoren, Landrathe, Polizeipräſidenten,
Polizeidirectoren, die im activen Dienſt
befindlichen Militairperſonen, die Religions-
diener aller Confeſſionen, die Elementar-
ſchullehrer, die Dienſtboten.

Die hiernach aufgeſtellte Urliſte wird von
Donnerstag d. 15. d. M. ab

3 Tage lang in meinem Büreau Vormit-
tags von 8 12 Uhr und Nachmittags
von 3 7 Uhr zu Jedermanns Einſicht
offen liegen.

Glaubt Jemand ohne Grund in dieſer
Liſte übergangen oder ohne Beruckſichti
gung des Befreiungsgrundes eingetragen
zu ſein, ſo hat er dies ſofort ſpäteſtens
bis zum

17. d. Mts.
zu Protokoll zu erklären, da ſpatere Ein-
wendungen nicht
können.

Halle, den 12. März 1849.
Der Landrath des Saalkreiſes

v. Baſſewitz.

angenommen werden
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Bekanntmachung.
Jn der heutigen Sitzung des Verwaltungs-Rathes der Anhalt-Deſſauiſchen

Landesbank allhier iſt die nach 9. 45 der Statuten abzuhaltende
ordentliche General- Verſammlung der Actionare

auf Mittwoch den 21. März früh 10 Uhr
im Saale der hieſigen Eiſenbahn Reſtauration angeſetzt worden, und es werden die
Beſitzer von mindeſtens fünf Actien (9. 47 der Statuten) dazu eingeladen.

Die zum Eintritt erforderlichen Einlaß Karten werden gegen Vorlegung der Jn
terimsActien bereits von Montag den 19. Marz an in dem Geſchafts-Büüreau der
Bank ausgefertigt werden.

Gegenſtände der Berathung ſind:
1) Vorlegung des Rechnungs- Abſchluſſes vom Jahre 1848 und Geſchäftsbericht;
2) Beſchluß über die Auslegung des S. 5 der Statuten und
3) Wahl von ſechs Mitgliedern des Verwaltungs-Rathes an die Stelle der ſtatu

tenmäßig ausſcheidenden.
Weitere Antrage zur Berathung ſind nicht eingegangen.

Deſſau, den 13. Februar 1849.
Der Verwaltungsrath der AnhaltDeſſauiſchen Landesbank.

ckermann,
Vorſitzender.

Bekanntmachung.
Die Auszahlung der Zinſen vom 30. Juni 1848 bis 31. März d. J. auf die

Jnterims-Actien der unterzeichneten Bank zu 4 p. a., im Betrage von 3 A per
Actie, ſowie der vom Verwaltungsrathe fur das Jahr 1848 feſtgeſetzten Dividende
von 3 per Actie, zuſammen alſo 6 A auf die Jnterims-Actie mit 100
Einzahlung, findet vom 1. bis 30. April d. J. in unſerm Geſchaftslokale hierſelbſt,
Vormittags von 9 bis 12 Uhr und Nachmittags von 3 bis 5 Uhr, mit Ausnahme
der Sonn und Feſttage, ſtatt.

Es werden die Jnhaber der Jnterims- Actien hiermit erſucht, die letzteren be
hufs Abſtempelung unter nach der Reihenfolge der Nummern geordnetem Verzeichniſſe
in der genannten Zeit zur Empfangnahme obiger Betrage einzureichen.Die Herren F. Comp. in Leipzig, Dingel K Bandelow in

Meuſel Comp. in Dresden und Gebr. RulandtMagdeburg, G
in Merſeburg ſind bereit, die Abſtempelung der Jnterims-Actien, reſp. Erhe
bung der Zins und Dividendenbeträge, gegen billige Proviſion zu vermitteln auch
iſt bei den genannten Häuſern auf Verlangen der Abſchluß der Bank fur das Rech-
nungsjahr 1848 einzuſehen.

Deſſau, den 15. Februar 1849.

Anhalt-Deſſauiſche Landesbank.
Nulandt. Lieberoth.

Reiſegelegenheit für Auswandeter nach
Auſtralien.

Am 1. April expediren wir nach Port-Adelaide und Melbourne in
Auſtralien das ſchöne dreimaſtige Schiff „Wilhelmine Marie Capt. Boiſen,
welche Gelegenheit wir Allen, die geſonnen ſind nach Auſtralien zu wandern,
empfehlen koönnen.

Nähere Auskunft und Aufnahmeſcheine ertheilt in Leipzig Herr Ferd. Ser-
nau, Grimmaiſche Straße Nr. 15.

Hamburg, im März 1849.

Zum Concert und Vall,
Sonnabend, den 17. März, Abends 7 Uhr,

ausgeführt vom Vereinigten Muſikkorps zu Halle,
ladet freundlichſt ein

Gaſtwirth Pohle in Schlettau.

Knorr Janßen.

ten
Be
tat

Ka
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Nothwendiger Verkauf.
Nachſtehende, dem Kaufmann Louis Herrmann Gu

ſtav Perſch in Magdeburg gehoörige Grundſtücke
J. ein in dem Dorfe Schotterei gelegenes Nachbargut, an

Haus, Eingebäuden, Hof und Garten, wozu zwei Hufen
Landes in Schottereier Flur, die Unterhufe und Mit-
telhufe, pertinentialiter gehoren, sub No. 16 des Hypo-
thekenbuchs, taxirt auf 5627 29 I 1

II. folgende walzende Grundſtucke, als

A. in Schottereier Flur:
1) Eine Hufe Feld, Nr. 184, 36 und 251 des Flurbuchs,

taxirt 1644 28 4
2) Eine halbe Hufe Feld, Nr. 675, 9 und 765 a. des Flur-

buchs, taxirt 379 26 8
3) Eine halbe Hufe Feld, Nr. 659, 54 und 765 b. des Flur

buchs, taxirt 560 A 1 8
4) Eine Hufe Feld, Nr. 468 (oder 639 a. b.), 302, 304

und 749 des Flurbuchs, taxirt 1721 8 4
5) Sechszehn Oberacker Feld, Nr. 219 des Flurbuchs, taxirt

2924 19 56) Ein Oberacker Feld, Nr. 205 des Flurbuchs, taxirt 146
4 5

7) Ein Oberacker Feld, Nr. 208 a. b. des Flurbuchs, taxirt
145 28 I 11

8) Ein Oberacker Feld, Nr. 208 e. des Flurbuchs, taxirt
142 18 119) Ein Oberacker Feld, Nr. 96 und 97 des Flurbuchs, taxirt
340 A 27 9

10) Acht Oberacker Feld, Nr. 95 des Flurbuchs, taxirt 1865
A 25

11) Zwei Oberacker Feld, Nr. 83 des Flurbuchs, taxirt 437

26 812) Anderthalb Acker Feld, Nr. 381 des Flurbuchs, taxirt

243 1 113) Ein Stück Feld, früher Wieſe, überm Bache, Nr. 776
des Flurbuchs, taxirt 144 A 28 4

14) Zwei Acker Feld, Nr. 196 des Flurbuchs, taxirt 341
1015) Zwei Acker Feld, Nr. 195 des Flurbuchs, taxirt 341

1016) Zwei Acker Feld, Nr. 150 des Flurbuchs, taxirt 341
1017) Ein Acker Feld, Nr. 92 des Flurbuchs, taxirt 437

26 J 8
18) Eine Hufe Feld, Nr. 259, 662, 303 und 305 des Flur-

buchs, taxirt 1761 23 4
19) Ein halber Acker Feld, Nr. 207 des Flurbuchs, taxirt 73

W 1820) Ein Acker Feld, Nr. 423 des Flurbuchs, taxirt 142
18 11

21) Ein Acker Feld, Nr. 146 a. des Flurbuchs, taxirt 146
4 5

22) Anderthalb Acker Feld, Nr. 310 des Flurbuchs, taxirt
288 28 1123) Ein Viertellandes Feld, Nr. 428, 608 und 375 des Flur
buchs, taxirt 278 F 13 4

24) Ein Viertellandes Feld, Nr. 443, 374 und 606 des Flur-
buchs, taxirt 288 25

25) Ein Viertellandes Feld, Nr. 504, 558 und 230 des Flur-
buchs, taxirt 493 A 3 4

26) Ein Viertellandes Feld, Nr. 505, 559 und 521 des Flur-
buchs, taxirt 621 23 J 4

27) Drei Viertel Acker 13 Ruthen Feld, Nr. 193 des Flur-
buchs, taxirt 146 4 J 5;

28) Ein Viertel Acker 6 Ruthen Feld, Nr. 76 des Flurbuchs,
taxirt 48 21 829) Ein Viertellandes Feld, Nr. 377, 629 und 449 des Flur-
buchs, taxirt 278 6 8

30) Zwei Acker Feld, Nr. 328 des Flurbuchs, taxirt 391

28 4 und31) Ein Stück Feld von 38/, Acker 25 Ruthen, Stift Merſe
burgiſch Maß, Nr. 209 des Flurbuchs, früher als Acht
s Acker eingetragen, taxirt 759 16 J 8

B. in Lauchſtädter Flur:
32) 3wöif Acker Feld, Nr. 267 des Flurbuchs, taxirt 1366

10
C. in Großgräfendorfer Flur:

33) Ein Stuück Feld, früher Wieſe, von Acker 41 Ruthen,
Nr. 798 des Flurbuchs, taxirt 95 und

D. in Rockendorfer Flur:
34) Eine Wieſe in der Aue, früher sub No. 358, 357 und

339 des Flurbuchs, jetzt in Folge der Separation in einem
Plane von 9 Morgen 91 Ruthen Nr. 183 der Karte ge
legen, taxirt 1231 11 8

ſollen im Wege der nothwendigen Subhaſtation

den 15. Juni 1849 von Vormittags
11 Uhr an

an Gerichtsſtelle zu Lauchſtädt verkauft werden. Taxe und
Hypothekenſcheine ſind in unſerer Regiſtratur einzuſehen.

Lauchſtädt, den 20. November 1848.
Königliche Gerichts-Commiſſion.

Auf obige Bekanntmachung Bezug nehmend, bemerke ich,
daß ich das quäſt. Freigut ſeit dem 15. September v. J. nicht
mehr beſitze, ſondern dies ſeit jener Zeit dem Proviant- Com-
miſſarius und Lieutenant Herrn Heinrich Böhme zu Leip-
zig gehort.

Magdeburg, den S. Januar 1849.
Guſtav Perſch, Kaufmann.

Jn Folge höherer Beſtimmung ſoll der 4185 26 1 nebſt dem Jnventarien-Verzeichniß, den
in der hieſigen Vorſtadt Altenburg bele-
gene alte Bauhof oder auch Jägerhof ge
nannt, welcher bisher als Dienſtwohnung
für unſern Oberforſtbeamten gedient hat,
mit einem Areal von 1 Morgen 163 [Ru-
then an Hof- und Bauſtellen und Gar-
ten, unter den feſtgeſetzten Veraäußerungs-
Bedingungen, im Wege öffentlicher Lici-
tation gegen das Meiſtgebot zum Verkauf
geſtellt werden, wobei das Minimum der
Kaufgelder auf

neben der geſetzlichen Grundſteuer feſtge- genehmigten Veraußerungs- Bedingungen,
ſetzt worden iſt.

Zu dieſer Ausbietung iſt ein Licitations-
termin auf den

29. dieſes Monats Vormit-
tags 160 Uhr

in dem Konferenzzimmer unſeres Kollegii
angeſetzt, welcher von dem von uns dazu
beauftragten Herrn Regierungs und Forſt
Aſſeſſor von Hagen abgehalten werden
wird. Der genehmigte Veräußerungs-Plan

den darin erwähnten allgemeinen Bedingun
gen, ſowie die Regeln der Licitation können in
der Forſtregiſtratur unſeres Kollegii in den
Dienſtſtunden eingeſehen auch auf Ver-
langen gegen Entrichtung der Kopialien in
Abſchrift mitgetheilt werden.

Merſeburg, den 12. März 1849.
Königliche Regierung.

Abtheilung für die Verwaltung der directen
Steuern, Domainen und Forſten.

Rinne.
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Für Gicht- u. Pheuma-Leidende.

Von den in faſt allen Landern Europa's rühmlichſt bekannten, von
der Mediziniſchen Facultät zu Wien und von vielen Sani-
täts-Behörden, renommirten Aerzten und Chemikern ge-

e prüften und empfohlenen
e Golbdberger'ſchen Laiserl. Königl. patentirten

S Galvano electriſchen NheumatismusDe W Ce Ketten, Wh à Stück mit Gebrauchs Anweiſung I Sgr. ſtärkere Sorten I Rthlr. W
und 1 Rthlr. 15 Sgr.

wird bei nachſtehenden Herren ſtets Lager gehalten. Die ſchnelle und ſichere Heilkraft der Goldberger'“ſchen Ketten
gegen rheumatiſche, gichtiſche und nervöſe Uebel aller Art, als:

Kopfgicht, Geſichts- und Halsweh, Zahnſchmerzen, Ohrenſtechen, Bruſt-, Rücken und Lendenweh, Gliederreißen,
Krämpfe, Herzklopfen, Schlafloſigkeit, Harthoörigkeit u. ſ. w.

iſt wohl ſo bekannt, daß ſie nicht weiter empfohlen zu werden braucht und ſind namentlich die, in einer gedruckten Brochüre
zuſammengeſtellten, atteſtirten Erfahrungen und äußerſt günſtigen Zeugniſſe von mehr denn Zwei Hundert geachteten Aerzten
und glaubwurdigen Privatperſonen über die überraſchenden Heilungen, welche durch die Goldberger'ſchen Ketten be
wirkt wurden die beſte Bürgſchaft fur deren Nützlichkeit und Bewährtheit und wird dieſe Atteſtſammlung in meinen ſämmt-
lichen Niederlagen gratis ausgegeben.

Da meine Ketten bereits vielfach nachgebildet und anderweitig ausgeboten werden, ſo
bitte ich darauf zu achten, daß jede K. K. patentirte Goldberger'ſche galvano-eleetriſche Kette
auf der Vorderſeite ihres Etuis meinen Namen und auf der Rückſeite den K. K. öſtreich. Ad
ler und das Wappen der freien BVergſtadt Tarno witz trägt.

J. T. Goldberger in Tarnowitz, im Oberſchl. Bergbezirk,
K. K. privil. Fabrik von electro- magnetiſchen Apparaten.

Jn Alsleben a/S. bei Herrn F. G. Meiſe, General-Oepoſitair.

W

55

Acken a/ E. bei Herrn Theodor Schmidt, Löbejün bei Herrn E. W. Pitſchke,
Aſchersleben bei Herrn H. F. Lindemann, Magdeburg bei Herrn H. Düring,

Merſeburg bei Herrn Louis Garcke,
Mühlhaufſen bei Herrn Fr. Stötzel,
Naumburg bei Herrn C. F. Schultze,
Nordhauſen bei Herrn Ferd. Förſtemann,
Quedlinburg bei Herrn A. W. Reinking,
Querfurt bei Herrn Herrm. Hofmann,
Ranis bei Herrn Carl Scheuermann,
Sangerhauſen bei Herrn Schmidt Töttler,
Staßfurth bei Herrn G. H. Fröhlich,
Salzwedel bei Herrn H. Berends,
Stendal bei Herrn Wilh. Erich,
Stolberg bei Herrn Apoth. Marſchhauſen,
Torgau bei Herrn Guſtav Lietzo,
Weißenfels bei Herrn C. F. Sueß,
Wettin bei Herrn Theod. Schreiber,
Wittenberg bei Herrn F. A. Haberland,
Wolmirſtädt bei Herrn C. F. Troch,
Zerbſt bei Herrn E. Ritzer.

Artern bei Herrn A. F. Lage,
Fernburg bei Herrn Fr. Kahle,
Calbe a/S. bei Herrn Fr. Göricke,
Cönnern bei Herrn Adelbert Loſſier,
Cöthen bei Herrn Wilh. Fitzau,
Delitzſch bei Herrn Fr. Naumann,
Deſſau bei Herrn H. Döring,
Eilenburg bei Herrn Ludwig Nell,
Eisleben bei Herrn Anton ieſe,
Erfurt bei Herrn R. Roſtkoten,
Gardelegen bei Herrn L. Sommer,
Genthin bei Herrn Rud. Schneider,
Gerbſtedt bei Herrn Wilh. Krumme,
Greußen bei Herrn Moritz Buddenſieg.
Halberſtadt bei Herrn J. C. Petzold,
Halle a/S. bei Herrn Franz Laage,
Heldburg bei Herrn G. Kallenſee.
Lohburg bei Herrn Apoth. Hornemann,

a

Auf den in dem ad a) gedachten Lokale, und Oeffentlicher Dank.24. d. Mts. Abends 7 Uhr auf den Dem Herrn Dr. Dammann in Cön-werden 31. dieſes Monats Abends 7 Uhr nern iſt es durch ſeine ausgezeichnete
a) das Schaaf'ſche Schankſtätten-Lokal wird Kunſt mit Gottes Hülfe gelungen, meine

incl. Kaufladen, vor etlichen Jahren das Anhaltſche Wohnhaus mit Neben- Frau, welche in Folge der Entbindung
erſt neu gebaut, gut eingerichtet und gebäude, Scheune, Stallung, and er ſehr ſchwer erkrankt, wieder vollig herzu
vortheilhaft in hieſiger Stadt gelegen, lebhaften Brückenſtraße allhier belegen ſtellen, und ſage ich ihm für ſeine uner-
und und zum Kaufhandel eingerichtet, müdliche, aufopfernde und uneigennützigſte

b) das ebenfalls zu Cölleda belegene in dem Burgerſchützenhauſe allhier meiſt Thätigkeit meinen wärmſten Dank, und
Müller'ſche Backhaus mit Staällen, bietend verſteigert. wünſche, daß er noch lange fort zum Heil
großem Garten, Neben und Wohn- Zu jedem Hauſe gehören Gemeinde der Menſchen wirken moge.
haus mit Gewaächshauſe und ſonſtigem theile. Cölleda, den 12. März 1849. Friedeburg, den 12. März 1849.

Zubehoör, Gottlöber. Carl Sander.
Gebauerſche Buchdruckerei.
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